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1) Fehlende obergesetzliche Grundlage -   
Vorranggebiete nach WindBG sind weder naturverträglich noch 
rechtsicher 

Zur Begründung für die LEP-Änderungen wird oft der § 2 EEG herangezogen, wonach die 
Errichtung und der Betrieb von Anlagen zur Nutzung der „erneuerbaren“ Energien sowie der 
dazugehörigen Nebenanlagen im überragenden öffentlichen Interesse lägen und der 
öffentlichen Sicherheit dienten. 

Weiterhin wird das WindBG mehrfach zitiert, wenn es um die Festlegung von Quoten geht. 
Und weiterhin muss sich der LEP den Vorgaben des geänderten Raumordnungsgesetzes 
fügen (ROGÄndG). 

Die Naturschutzinitiative e.V. (NI) weist darauf hin, dass in vielen der zuletzt vorschnell und 
mit geringem gesellschaftlichen Diskurs verabschiedeten Gesetzesänderungen 
Widersprüche zur EU-Gesetzgebung stehen und mit dem Unionsrecht nicht vereinbar sind. 

Hierzu hat die NI Rechtsgutachten des renommierten Umweltrechtlers Dr. Rico Faller 
erstellen lassen. 

Die für die Begründung des LEP hauptsächlich herangezogenen Gesetze sind teils 
europarechtswidrig. Ihre unbeschränkte Anwendung zieht Rechtsunsicherheit nach sich.  

 
1. Der neue § 6 WindBG sieht im Genehmigungsverfahren einen Entfall der 

Umweltverträglichkeitsprüfung und der artenschutzrechtlichen Prüfung nach § 44 
Abs. 1 BNatSchG vor, soweit die Errichtung und der Betrieb einer Windenergieanlage 
in einem „Windenergiegebiet“ beantragt ist, bei Ausweisung des Windenergiegebiets 
eine Umweltprüfung nach § 8 ROG oder nach § 2 Abs. 4 BauGB durchgeführt wurde 
und das Windenergiegebiet nicht in einem Natura-2000-Gebiet, Naturschutzgebiet 
oder einem Nationalpark liegt. Mit Art. 6 der EU-Notverordnung lässt sich diese 
Regelung nicht vereinbaren, da sie wesentlich geringere Anforderungen an das 
Vorliegen eines Windenergiegebietes („Go to“-/Beschleunigungsgebietes) stellt, als 
das Recht der Europäischen Union fordert. Während das Unionsrecht Abweichungen 
vom Naturschutzrecht nur in Gebieten zulässt, die für Windenergie besonders 
geeignet sind und bei denen keine erheblichen Umweltauswirkungen zu erwarten 
sind, lässt das deutsche Recht diese Abweichungen auch in Gebieten zu, in denen 
solche Auswirkungen zu erwarten sind. Auch mit der Regelung, wonach die 
artenschutzrechtlichen Prüfung nach § 44 Abs. 1 BNatSchG in Windenergiegebieten 
entfallen soll, bleibt der Bundesgesetzgeber hinter den unionsrechtlichen 
Anforderungen zurück. Das Unionsrecht geht hier differenzierter vor als der 
Bundesgesetzgeber, indem lediglich einige Aspekte der artenschutzrechtlichen 
Prüfung in Windenergiegebieten und dies auch nur unter weiteren Voraussetzungen 
temporär für entbehrlich erklärt werden. 

2. Die unter Umständen in Betracht kommende Möglichkeit, sich von 
artenschutzrechtlichen Vorschriften durch Zahlungen, die einem Artenhilfsprogramm 
zufließen sollen, frei zu kaufen, ist ebenfalls im Unionsrecht zurückhaltender geregelt 
als dies in § 6 WindBG vorgesehen ist. 

3. Unionsrechtliche Bedenken begegnen auch die Regelungen in § 49 UVPG, wonach 
Umweltauswirkungen im Rahmen einer Raumverträglichkeitsprüfung nur noch 
überschlägig geprüft werden sollen. Dass dann später im 
immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren eine gründliche 
Umweltverträglichkeitsprüfung stattfinden soll, kann diesen Mangel nicht 
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kompensieren. Der Grundsatz der Frühzeitigkeit als Teil des Vorsorge- und 
Vorbeugeprinzips in der UVPG-Richtlinie und auch im Primärrecht der Europäischen 
Union verträgt sich damit nicht, wie der Bundesgesetzgeber selbst schon einmal in 
einer früheren Gesetzesbegründung festgestellt hat. 

 
Zur Planungserleichterung in „Go to-Areas“ 

Aktuell ist zu befürchten, dass schlechte Vorplanungen auf Raumplanungsebene „nach 
Aktenlage“ kaum veränderbare oder abweisbare WEA-Antragsverfahren nach sich ziehen, 
die zudem ebenfalls nur schematisch durchgeführt werden. Welche Schutzbelange von 
Natur- und Artenschutz wirklich auf den Flächen vorhanden sind, bleibt unbekannt. 

Es kann aber nicht sein, dass eine schlechte und oberflächliche Prüfung auf Landes- oder 
Regionalebene keine Korrektur mehr vor Ort zulassen. Gravierende Irrtümer passieren in 
Deutschland andauernd bei Gebieten mit scheinbar geringem Konfliktpotenzial, die zu 
Vorrangflächen ausgewiesen werden, wo die konkrete Untersuchung jedoch ein hohes 
Konfliktpotenzial bzw. eine hohe Schutzbedeutsamkeit nachweist. Hier darf es keinen 
Automatismus von WEA-Genehmigungen geben. 

Mit der Einführung von verbindlich zu beplanenden Windkraft-Vorrangbereichen sollen nach 
BNatSchG Stützungsprogramme für die geschädigten Arten verbunden sein.  

Es ist aber schon jetzt absehbar, dass dazu weder ein Wille besteht und Nutzergruppen, v.a. 
aus der Landwirtschaft, erheblichen Protest gegen weitere Ansprüche für den Artenschutz 
ankündigen. Es dürften nur unscharfe Vorgaben gemacht werden, die kaum überprüfbar 
sind. Auch fehlen die nötigen Aufwertungsmöglichkeiten in einer stark von Nutzungen 
überprägten Normallandschaft. Die vormaligen Gunstbereiche, teils in FFH- und 
Vogelschutzgebieten, werden aber im Zuge des Wind- und Solarausbaus erheblich weiter 
geschädigt. Raum ist letztendlich nicht vermehrbar.  

Am Ende bleibt eine stark geschädigte Natur zurück, wo Populationen einzelner Arten so 
geschwächt werden, dass sie sich nicht mehr im Bestand erholen können. 

 

2) Zurückweisung der LEP-Änderungen ohne Berücksichtigung der 
Zukunftsbelange der Biodiversität  

Die Konzentrierung der LEP-Änderungen auf den Energiesektor widerspricht der Forderung 
nach Ausgewogenheit der in der Raumplanung zu berücksichtigenden Ziele. Es wäre absolut 
erforderlich, in gleichem Arbeitsschritt die Notwendigkeit der Sicherung weiterer 
Vorranggebiete zum Erhalt von Natur und Landschaft zu sichern, bevor mit den 
Vorranggebieten Windkraft Fakten geschaffen werden. Wir denken hier besonders an die 
Forderung aus der Biodiversitätskonferenz von Montreal (COP 15), nach der 30% der 
Landes- und Meeresflächen eines Landes unter Naturschutz gestellt werden sollten oder das 
in Arbeit befindliche Renaturierungsgesetz der EU, wonach 20% an Fläche für einen 
strengen Naturschutz einzuplanen ist. Es kann aber nicht sein, dass erneut Klimaschutz 
gegen Biodiversitätsschutz ausgespielt wird. Hierbei wird gewaltig die Bedeutung der 
Biodiversität in den Köpfen der Planer und Politiker unterschätzt. Denn die Ausmaße des 
Klimawandels diktieren nur wie wir leben und wirtschaften, die Ausmaße des 
Biodiversitätsverlust entscheiden darüber, ob wir in der Zukunft noch leben können.  

Es ist klar dem entgegenzutreten, dass Energieerzeugung und Natur- und Artenschutz auf 
einer Fläche umsetzbar ist. Diese Ermöglichungsgedanken sind die Grundlage für einen 
nicht steuerbaren Raubbau an Natur. Es gibt keinen grünen „Naturstrom“ sondern nur Strom 
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auf Kosten der Natur. Letztendlich ist Natur ein Ort, an dem eben keine oder kaum 
flächenintensive menschliche Vorhaben stattfinden. Gerade die Raumplanung ist ein 
elementares Instrument, um ein Gleichgewicht der Schutzgüter zu gewährleisten und an 
Gewinnstreben orientierte Flächeninanspruchnahmen zu begrenzen. Deshalb wurde sie in 
Anfang der 80-er Jahre ins Leben gerufen. Eine derart ungesteuerte Energiewende (bzw. 
ihre Priorisierung) kann hingegen nur auf Kosten der anderen Schutzgüter wie dem Natur- 
und Artenschutz oder dem Landschaftsbild gehen, wenn sie nicht strengstens limitiert ist. 

Wir fordern, diese LEP-Änderung erst einmal zurückzustellen. Es ist eine neue Planung 
erforderlich, bei der ausgewogene Flächenanteile von Natur und Energieproduktion 
vorgelegt werden und beide Problemfelder gleichermaßen betrachtet werden. 

Ferner müssen erst einmal die Flächenvorgaben zum Erhalte der Biodiversität eingeplant 
werden, als auch das Renaturierungsgesetz der EU seine Berücksichtigung finden. 

 

3) Zu den Änderungen LEP Erneuerbare Energien gem. Synopse 

Die hier herausgegriffenen Sätze sind exemplarisch, da aufgrund der nach unserer Sicht 
fehlenden Begründung dieser starken Flächen-Neuausweisung die Neuerungen in vollem 
Umfang abgelehnt werden müssen. Die Nichtthematisierung signalisiert somit nicht unsere 
Zustimmung. 

 
Grundsatz 10.2-2 Vorranggebiete für die Windenergienutzung 

Zum Satz:  

Für Nordrhein-Westfalen sind insgesamt mindestens 1,8 Prozent der Landesfläche 
planerisch für die Windenergie festzulegen 

Aktion: Wäre zu ergänzen: 

... Windenergie unter Vorbehalt festzulegen, dass die konkrete Artenschutzprüfung eine 
Wahrung der Schutzgüter aus Arten- und Naturschutz herleiten kann. Repräsentative 
Landschaften für NRW und besonders solche mit touristischer Bedeutung sind schon auf 
Ebene der Regionalplanung aus Gründen des Landschaftsschutzes großflächig 
auszusparen. Hierzu ist ein landesweites Konzept aufzustellen. 

(Beispielshaft sei hier die Region Rothaargebirge (Rothaarsteig) und das Sauerland genannt, 
wo es großflächig von WEA unbelastete Bereiche noch geben muss) 

 
Zu den Flächenzuweisungen in den Planungsregionen 

Anmerkung: 

Der Sinn dieser Flächenzuweisungen wird bezweifelt. Es ist ein planwirtschaftliches 
Instrument aufgrund politischer Setzungen, was völlig an dem vorbeigehen kann, was für 
eine Region schadlos herleitbar ist. Nicht die Fläche ist entscheidend, sondern der konkrete 
Ertrag und ein geringes Konfliktpotenzial mit anderen Schutzgütern.   

Zum Satz: 

Diese Vorranggebiete sind als „Rotor-außerhalb-Flächen“ festzulegen 

Aktion: Wäre anders zu formulieren: 

Diese Vorranggebiete sind als „Rotor-innerhalb-Flächen“ festzulegen. 
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Begründung: 

Die von den WEA geschädigten Bereiche umfassen mindestens den Rotordurchmesser, 
wozu u.a. offen gehaltene Wartungsflächen gehören. Pro WEA werden ca. 0,8 ha 
beansprucht. Dazu wäre die naturschädigende Wirkung des Vogel- und Fledermausschlages 
einzubeziehen. „Rotor-außerhalb-Planungen“ sind eine Irreführung, da die für Windkraft 
beanspruchten Bereiche heruntergerechnet und die Flächenbilanz geschönt wird. Durch 
diese unlautere Vorgehensweise werden die nach WindGB zu erreichenden Flächen 
vergrößert.  

Zum Satz: 

Diese Flächensicherung ist aus Klimaschutzgründen und für eine bezahlbare 
Energieversorgung absolut erforderlich. Nordrhein-Westfalen verfolgt daher eine wesentlich 
kürzere Umsetzungsfrist (siehe Grundsatz 10.2-5). 

Aktion: zu streichen 

Begründung: 

Der Satz beinhaltet politisch motivierte Aussagen. Politische Ziele gehören nicht in 
Handlungsanweisungen für die Erstellung der nachfolgenden Raumplanung. 

Zum Satz: 

Die Obergrenze des Flächenpotenzials je Gemeinde wurde auf maximal 15 % der 
Gemeindefläche festgelegt 

Aktion: Neuermittlung  

Begründung: 

15% einer Gemeindefläche ist irreal hoch und kann nur in sehr dünn besiedelten und 
waldreichen Regionen erreicht werden. Das ist zur Gewährleistung auch ambitioniertester 
Ausbauziele nicht erforderlich. Wie auch im Text ausgeführt: „Diese rechnerische 
Obergrenze entspricht zudem der in NRW tatsächlich vorhandenen maximalen Ausdehnung 
kommunaler Konzentrationszonen“. Es liegt hier keine echte vorsorgende Beschränkung 
zum Schutz anderer Flächenbelange vor. 

 
Zum Satz: 

Gesondert wird zudem das Windenergiepotenzial in nicht fachrechtlich geschützten 
Teilflächen der regionalplanerischen „Bereiche zum Schutz der Natur“ aufgezeigt 

Aktion: Umformulierung:  

Ein Windenergiepotenzial in Flächen der regionalplanerischen „Bereiche zum Schutz der 
Natur“ ist nicht auszuweisen. 

Begründung: 
Es handelt sich um Bereiche, die zum Schutz der Biodiversität von elementarer Bedeutung 
sind und die bereits aufgrund des landesweiten Belanges abgegrenzt wurden. Eine 
Vereinbarung mit technischer Durchdringung durch WEA oder PV-Felder besteht nicht. Die 
Bereiche zur Erfüllung der noch festzulegenden Flächen für die von Deutschland akzeptierte 
Forderung aus der Biodiversitätskonferenz von Montreal, nach der 30% eines Landes unter 
Naturschutz gestellt werden müssen oder zur Gewährleistung einer Umsetzung des 
kommenden EU-Renaturierungsgesetzes, wonach 20% an Fläche einzuplanen ist, sind 
unbedingt auszusparen. 
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Zum Satz: 

...eine Obergrenze von maximal 75 % der in der jeweiligen Planungsregion insgesamt zur 
Verfügung stehenden Windenergiepotentiale angehalten... 

Aktion: Neuberechnung  

Begründung: 

Der Wert ist zu hoch, da in dem Maß immer die berechtigten anderen Schutzgüter einer 
Raumordnung Schaden nehmen. Es übersteigt auch die Obergrenze einer maximalen WEA-
Dichte, bei der durch Vogel- und Fledermausschlag erhebliche bis irreparable 
Populationsstörungen auftreten. 

 
Grundsatz 10.2-5 Landes- und Regionalplanänderungen parallel durchführen und 
abschließen 

Zum Satz 

Die Regionalplanverfahren zur Festlegung der Flächenziele sollen parallel zur Änderung des 
Landesentwicklungsplans geführt werden. Insbesondere soll die Durchführung des 
Beteiligungsverfahrens nach § 9 Abs. 2 ROG bereits 2024 abgeschlossen sein, um die 
Rechtsfolgen des § 245 e Abs. 4 BauGB bereits in 2024 zu ermöglichen. 2025 sollen die 
Verfahren abgeschlossen sein. 

Aktion: streichen 

Begründung:  

Planungsschritte in hierarchischen Strukturen müssen aufeinander abfolgen. Es können 
nicht zwei Institutionen gleichzeitig planen, wobei die Ergebnisse der einen von der anderen 
abhängig ist. Die starren Zeitvorgaben sind abzulehnen, da nicht schutzgutgerecht. Wenn 
die Festlegung einer sachgerechten Lösung eine längere Zeit braucht, ist das hinzunehmen. 
Man kann höchstens von „wünschenswerten“ Zeithorizonten sprechen, wobei diese Zahlen 
nicht in einen LEP gehören, denn diese Zahlen sind in dem auch nach 2024/25 geltenden 
LEP leere oder störende Informationen. So etwas gehört ggf. in einen Einführungserlass.  

Ebenso sind die folgenden Abschnitte zum Thema „beschleunigten Umbau“ politische 
Absichtserklärungen, die Teil politischer Programmatikpapiere sein können , aber nicht eines 
Landesentwicklungsplanes. 

 
Ziel 10.2-6 Windenergienutzung in Waldbereichen 

Zum Satz 

Regionalplanerisch festgelegte Waldbereiche können für die Windenergienutzung in 
Anspruch genommen werden, sofern es sich um Nadelwald handelt. 

Aktion: ergänzen: ...“handelt, und keine weiteren Schutzgüter betroffen ist oder ein für die 
Klimaresilienz des umgreifenden Waldes nötiges Bestandsklima nicht beeinträchtigt wird.“ 

Begründung: 

Nadelwald ist in NRW aufgrund der Borkenkäferkalamität und der an höhere Temperaturen 
oftmals nicht angepassten Baumarten (v.a. Fichte) bereits sehr stark zurückgegangen. Das 
Kriterium „Nadelwald“ kann nur eines von mehreren Ausweisungskriterien sein. 

Weiterhin ist der Umfang des Begriffes „Nadelwald“ abzulehnen, da dieser die darin 
vorhandenen Kalamitätsflächen umfasst. Der Umfang ist anders zu fassen oder das Ziel 
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ganz zu streichen. Kalamitätsflächen sind der Wald von morgen und somit nicht mehr das, 
was vorher darauf gestanden hat.  

Ebenfalls ist die Einbeziehung junger Laubwälder gemäß dem Satz:  

„Die ab dem Jahr 2007 bzw. seit 2018 auf Kalamitätsflächen mit Laubholz entstandenen 
Naturverjüngungen oder durchgeführten Wiederaufforstungsmaßnahmen fallen nicht unter 
den Begriff des Laub-und Mischwaldes, ...“ 

ersatzlos zu streichen. 

Es ist hingegen der Vorrang zum Aufbau von assimilierender Masse, also großflächig 
intakter Wälder zu formulieren, die langfristig bessere Verbündete im Klimawandel sind und 
ohne die kein noch so inflationär betriebener technischer Klimaschutz die Klimawandelfolgen 
nur etwas mindern kann. Rein technisch basierter Klimaschutz muss zwangsläufig scheitern, 
da das optimale CO2-Verhältnis ein Ergebnis einer entsprechend hohen assimilierender 
Pflanzenmasse ist. Es ist das Gleichgewicht des Lebens von Photosynthese und Atmung. 
Hier sind möglichst große und alte Wälder besonders leistungsfähig. Der in den letzten 
Jahrzehnten zu beobachtende weltweite Raubbau an Wald bzw. Vegetationszerstörung 
durch Überbauung ist vermutlich mehr an unserem Klimaproblem beteiligt als menschlich 
bedingte CO2-Emissionen. 

 
Zum Satz 

Für Nadelwaldflächen sind Bestockungsanteile von mehr als 50 Prozent an Nadelbaumarten 
bezogen auf die Grundfläche eines Bestandes bestimmend. Zur aktuellen Bestockung sowie 
zur Klärung der Abgrenzung von Nadelwaldflächen gegenüber Laub- und Laubmischwäldern 
ist die untere Forstbehörde anzuhören. 

Aktion: streichen oder die Zahl 100 % Nadelwald verwenden. 

Begründung: 

Mischwälder, v.a. solche, die durch natürliche Prozesse entstehen, sind vielerorts der Wald 
von morgen. Der Begriff Mischwald ist zudem nicht klar, da hier auch Mosaike von 
naturnahen Laubwäldern mit kleinflächigen Nadelwäldern verstanden werden können.  

Die Beurteilung in die Hand der Forstbehörde zu legen, bedeutet u.a. denjenigen 
entscheiden zu lassen, der letztendlich von Pachteinnahmen profitiert. 
Entscheidungsprozesse, die nach LEP vorgeschrieben sind, müssen sich an Sachfragen 
(Schutzgütern) ausrichten und dürfen nicht vom Profitdenken beeinflusst werden. 

 
Zu Ziel 10.2-7 Windenergienutzung in waldarmen Gemeinden 

Zur Rubrikbeschriftung: 

Aktion: Wechsel der Betrachtungsebene von Gemeinde auf Region 

Begründung: 

Flächenzuschnitte auf dieser Ebene sind zufällig. So kann ein Vorrangbereich Wind in der 
einen Gemeinde eine waldarme benachbarte Gemeinde negativ treffen. 

Auch ist die Betrachtungsebene zu kleinräumig. Es ist zumindest ein Wechsel auf die untere 
Ebene der naturräumlichen Gliederung Deutschlands als „Region“ durchzuführen. 

Wälder in waldarmen Regionen wie im Niederrheinischen Tiefland oder der 
Niederrheinischen Bucht sind per se auszusparen. Gerade hier konzentrieren sich die 
Brutstandorte der durch WEA schlaggefährdeten Arten wie Rot- und Schwarzmilan, 
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Mäusebussard, Wespenbussard oder Arten, die vergrämt werden wie die Waldschnepfe. 
Auch braucht es für einen funktionsfähigen Biotopverbund ausreichend nicht technisch 
überformte und zergliederte Wälder. Im Zuge einer weiteren Temperaturerhöhung muss 
besonders für kleinere Waldbestände der Ebene mit einer hohen Waldschädigung gerechnet 
werden, wenn Schutzmaßnahmen wie der Erhalt eines möglichst feucht-schattigen 
Waldinnenklimas durch die Zerstückelung und Perforierung mit WEA aufgegeben werden. 

Stellvertretend für einen solchen Bereich ist der Reichswald bei Kleve, ein Wald mit 
vorwiegend trockenen Sandböden, wo man auch Vorrangbereiche hereinplanen will. Hier 
darf es keine Vorrangbereiche für die Windkraft geben! 

 
Zu Ziel 10.2-8 Windenergienutzung in Bereichen für den Schutz der Natur 

Zum Satz 

Abweichend von den Zielen 7.2-2 und 7.2-3 dürfen Vorranggebiete für die 
Windenergienutzung auch in Bereichen für den Schutz der Natur festgelegt werden, soweit 
es sich dabei nicht um Natura 2000-Gebiete, Naturschutzgebiete, Nationale 
Naturmonumente oder Nationalparke handelt. 

Aktion: Umformulieren: Vorranggebiete für die Windenergienutzung dürfen nicht in Bereichen 
für den Schutz der Natur festgelegt werden . 

Begründung: 

Es handelt sich um Bereiche, die zum Schutz der Biodiversität von elementarer Bedeutung 
sind und die bereits aufgrund des landesweiten Belanges abgegrenzt wurden. Eine 
Vereinbarung mit technischer Durchdringung durch WEA oder PV-Felder besteht nicht. Die 
Bereiche zur Erfüllung der noch festzulegenden Flächen, für die von Deutschland akzeptierte 
Forderung aus der Biodiversitätskonferenz von Montreal, nach der 30% eines Landes unter 
Naturschutz gestellt werden müssen oder zur Gewährleistung einer Umsetzung des 
kommenden EU-Renaturierungsgesetzes, wonach 20% an Fläche einzuplanen ist, sind 
unbedingt auszusparen. 

Ausschlusskriterien wie formuliert: „möglichst nur dann in Anspruch nehmen, wenn die 
ökologischen Funktionen des betroffenen Bereichs, insbesondere die Funktion im 
landesweiten Biotopverbund, nicht erheblich beeinträchtigt wird“, sind zu unscharf, da eine 
Vereinbarkeit mit einer von einem Investor vorgelegten Planung nach unseren Erfahrungen 
immer vom Planer hergeleitet wird. 

 
Ziel 10.2-13 Steuerung der Windenergienutzung im Übergangszeitraum 

Aktion: Das Kapitel (Ziel) ist vollkommen zu streichen. 

Hier werden willkürlich festgesetzte Gebiete als Vorrangbereiche festgelegt, bei denen die 
Errichtung von WEA irreparablen Schaden an Schutzgütern von Natur- und Landschaft 
anrichten kann. Umfasst sind hier die Flächen, die Regionalplanungsträger in ihren 
Planentwürfen vorsehen und die weitgehend willkürlich festgelegten „Kernpotenzialflächen“. 
Ungeprüfte oder nicht abschließend abgesicherte Flächen können auch gem. EU-Recht 
keine Rechtswirkung einer „Go to-Area“ entfalten. 

Das Ziel ist zudem völlig entbehrlich, da bis zur Darstellung von Vorrangzonen die 
Privilegierung nach BauGB greift. 
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Zu Ziel 10.2-14 Raumbedeutsame Freiflächen-Solarenergie im Freiraum 

Zum Satz 

Regional- oder Bauleitplanung für raumbedeutsame Freiflächen-Solarenergieanlagen ist im 
Freiraum mit Ausnahme von regionalplanerisch festgelegten Waldbereichen und Bereichen 
zum Schutz der Natur möglich, wenn der jeweilige Standort mit der Schutz- und Nutzfunktion 
der jeweiligen Festlegung im Regionalplan vereinbar ist. Dabei ist dem überragenden 
öffentlichen Interesse des Ausbaus der Erneuerbaren Energien Rechnung zu tragen. 

Aktion: Wesentlich umformulieren, Begrenzungen in der alten Fassung erhalten, da zu 
weitgehend und landespolitisch nicht zu verantworten. 

Begründung: 
Der Satz „Dabei ist dem überragenden öffentlichen Interesse...“ ist zu streichen. Einerseits 
ist diese politische Setzung und Priorisierung gegenüber anderen Schutzgütern nicht 
herleitbar, anderseits wird dieses Ziel nur für eine Übergangszeit definiert, wo der LEP ggf. 
eine längere Laufzeit hat. Gerade eine Priorisierung von Freiflächen-Photovoltaik ist nicht 
begründbar wegen der überaus starken Konkurrenz zu Flächen, die für die Biodiversität 
äußerst wichtig sind. 

Die Biodiversitätskrise zeigt hingegen, dass dem Erhalt der natürlichen bzw. naturnahen 
Lebensräume die höchste Priorität zukommen muss, nicht nur für einen Stopp des 
Artensterbens, sondern letztendlich auch als Grundlage für das Überlegen der Menschheit. 
Die für die Begründung der LEP Änderungen hinzugezogene § 20a GG ist somit falsch und 
nur einseitig betrachtet, da ohne Betrachtung der Belange der Biodiversität. Die 
Rechtsprechung zu §20a GG bezieht ebenso die Biodiversität ein. Es werden dafür ja meist 
die Flächen vorgeschlagen, die für die menschliche Nutzung eine geringe Bedeutung haben, 
was umgekehrt meistens bedeutet, dass diese für den Naturhaushalt eine sehr hohe 
Bedeutung haben. Eine expansive Förderung der PV-Anlagen auf Freiflächen beinhaltet 
auch, dass das Land NRW den zugesicherten Forderungen aus der Biodiversitätskonferenz 
von Montreal, nach der 30% eines Landes unter Naturschutz gestellt werden oder der 
Gewährleistung einer Umsetzung des kommenden EU-Renaturierungsgesetzes, wonach 
20% an Fläche einzuplanen ist, nicht nachkommen kann. Eine Vereinbarkeit der PV-Nutzung 
mit einem wirksamen Flächenschutz ist hingegen nicht gegeben.  

Hingegen ist im LEP der Zwang auf den Ausbau der Photovoltaik im besiedelten Bereich zu 
verstärken. 

Zumindest wäre der Satz:  

„Regional- oder Bauleitplanung für raumbedeutsame Freiflächen-Solarenergieanlagen ist im 
Freiraum… möglich“ zu ergänzen: mit “, wenn der jeweilige Standort mit der Schutz- und 
Nutzfunktion der jeweiligen Festlegung im Regionalplan vereinbar ist und keine auf der 
Fläche vorhandenen Schutzgüter im Arten- und Naturschutz dem entgegenstehen. Flächen 
die für den Biotop- und Artenschutz aufgrund des Vorkommens gefährdeter Arten, 
artenreicher oder intakter Biotope (z.B. solche mit hohem Natürlichkeitsgrad oder die im 
Landes-Biotopkataster abgebildete Flächen) Bedeutung haben, kommen für eine 
Überplanung mit PV-Anlagen nicht in Frage.“  

 
Zum Satz 

Bei Freiflächen-Solarenergieanlagen kleiner als 2 ha kann i.d.R. davon ausgegangen 
werden, dass diese Anlagen nicht raumbedeutsam sind. Für Freiflächen-
Solarenergieanlagen von 2 ha bis weniger als 10 ha ist in der Regel eine Prüfung des 
Einzelfalls erforderlich, ob eine Raumbedeutsamkeit vorliegt. Sofern sich aus den anderen u. 
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g. Kriterien keine Raumbedeutsamkeit ergibt, kann davon ausgegangen werden, dass 
bestimmte Anlagen auch mit einer Größe von deutlich mehr als 2 ha und unterhalb von 10 
ha nicht raumbedeutsam sind. 

 
Aktion: wesentlich umformulieren, Bezugsgrenze mindern. Es muss heißen: 

Bei Freiflächen-Solarenergieanlagen bis 2 ha kann i.d.R. davon ausgegangen werden, dass 
diese Anlagen nicht raumbedeutsam sind, wenn die unten genannten Bedingungen erfüllt 
sind. Freiflächen über 2 ha sind immer raumbedeutsam. 

Begründung: s. vorheriger Kritikpunkt 

 
Zu dem für die Raumbedeutsamkeit aufgestellten Kritikpunkten: 

Kriterien für eine Raumbedeutsamkeit dienen der Beurteilung der Raumbedeutsamkeit von 
Freiflächen-Solarenergieanlagen:  
- die Lage  
- das Maß der Beeinträchtigung des Landschaftsbilds  
- die Vorbelastung / technische Überprägung der Landschaft  
- die Vereinbarkeit mit der Standortumgebung oder  
- Summeneffekte von angrenzenden und mittelbar benachbarten vorhandenen Anlagen 
(Zerschneidungseffekt).  
 
Aktion: Zu ergänzen 

„- Bereiche mit Schutzgütern des Arten- und Biotopschutzes. Flächen, die für den Biotop- 
und Artenschutz aufgrund des Vorkommens gefährdeter Arten, artenreicher oder intakter 
Biotope (z.B. solche mit hohem Natürlichkeitsgrad oder von im Landes-Biotopkataster 
abgebildete Flächen) kommen für eine Überplanung mit PV-Anlagen nicht in Frage.“ 

Begründung:  

Es ist völlig unverständlich, dass die derzeitige Politik den Naturschutz völlig ignoriert und 
u.E. sogar aktiv unterdrückt. Der LEP in der aktuellen Formulierung ist ein beklemmendes 
Zeugnis, dass man aus den letzten 40 Jahren offensichtlich nichts gelernt hat.  

 
Zu den Kriterien für Floating-Photovoltaikanlagen  

Aktion: auch hier wäre zu ergänzen: 

„Gewässer mit ökologisch wichtiger Funktion wie Brut- und Rastgewässer für 
Wasservogelarten oder Gewässer, die im Landes-Biotopkataster nicht verzeichnet sind, 
kommen für Floating-Photovoltaikanlagen nicht in Frage“. 

Der Satz: „Dabei ist dem überragenden öffentlichen Interesse des Ausbaus der 
Erneuerbaren Energien Rechnung zu tragen.“ Ist zu streichen. Begründung s. zuvor. 

 
Grundsatz 10.2-17 Besonders geeignete Standorte für raumbedeutsame Freiflächen-
Solarenergie im Freiraum 

Folgende Aufzählung 

Für raumbedeutsame Freiflächen-Solarenergieanlagen im Freiraum sollen vorzugsweise  
- geeignete Brachflächen,  
- geeignete Halden und Deponien,  
- geeignete Flächen in landwirtschaftlich benachteiligten Gebieten,  
- künstliche und erheblich veränderte Oberflächengewässer oder  
- Windenergiebereiche, sofern dies mit der Vorrangfunktion dieser Bereiche vereinbar ist,  
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I.
Anlass und Gegenstand des Rechtsgutachtens

Mit dem „Gesetz zur Änderung des Raumordnungsgesetzes und anderer Vorschriften (ROGÄndG)“

vom 22. März 2023 hat der Deutsche Bundestag mehrere Gesetzesnovellierungen beschlossen,

um für mehr Tempo beim Ausbau erneuerbarer Energien zu sorgen.1 Die Novellierungen zielen

nicht nur, aber auch auf die Umsetzung der EU-Notfallverordnung vom 22. Dezember 2022 zur

Festlegung eines Rahmens für einen beschleunigten Ausbau der Nutzung erneuerbarer Energien

ab2. Beschleunigt werden soll mit EU-Notfallverordnung und dem ROGÄndG insbesondere der Aus-

bau der Windenergie an Land.3 Um dies zu erreichen, so die Gesetzesbegründung, sei es erforder-
lich, ein zügiges, rechtssicheres Genehmigungsverfahren für die Anlagenerrichtung zu ermögli-

chen, indem die durch die noch junge EU-Notfallverordnung eröffneten Möglichkeiten ausgeschöpft

werden.4 Eine besondere Bedeutung kommt dabei den Regelungen in § 6 WindBG und § 49 UVPG

zu:

 Der neue § 6 WindBG sieht im Genehmigungsverfahren einen Entfall der Umweltverträg-

lichkeitsprüfung und der artenschutzrechtlichen Prüfung nach § 44 Abs. 1 BNatSchG vor,

soweit die Errichtung und der Betrieb einer Windenergieanlage in einem Windenergiegebiet

beantragt ist, bei Ausweisung des Windenergiegebiets eine Umweltprüfung nach § 8 ROG

oder nach § 2 Abs. 4 BauGB durchgeführt wurde und das Windenergiegebiet nicht in einem

Natura-2000-Gebiet, Naturschutzgebiet oder einem Nationalpark liegt.

1    „Abgeordnete beschließen mehr Tempo beim Ausbau Erneuerbarer Energie“: https://www.bundestag.de/doku-
mente/textarchiv/2023/kw09-de-raumordnungsgesetz-936012 (abgerufen am 21. April 2023).

2  Siehe https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R2577&from=DE (abgerufen am 21.
April 2023). Anders als sonst bei EU-Verordnungen bedarf es hier eines Umsetzungsaktes der jeweiligen Mitglied-
staaten (wie bei EU-Richtlinien), da Art. 6 EU-Notfallverordnung als „kann“-Vorschrift formuliert ist. Die Europäische
Union überlässt es somit den Mitgliedstaaten, ob und, wenn ja, in welchem Umfang von den Möglichkeiten, die die
Verordnung bietet, Gebrauch gemacht werden soll.

3  Siehe BT-Drucksache 20/4823, S. 1, https://dserver.bundestag.de/btd/20/048/2004823.pdf (abgerufen am 21. April
2023).

4  Siehe https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2023/kw09-de-raumordnungsgesetz-936012 (abgerufen am
21. April 2023).



CL • Caemmerer Lenz 4

 Die Neufassung des § 49 UVPG sieht im Rahmen der Raumverträglichkeitsprüfung nur noch

eine überschlägige Umweltprüfung vor. Das Erfordernis einer Umweltverträglichkeitsprüfung

im Umfang der Vorgaben des UVPG entfällt.

Mit diesen neuen Regelungen werden für das Umweltrecht wichtige Standards geändert, was die

Frage aufwirft, ob damit die Möglichkeiten, die das Unionsrecht einräumt, durch den Mitgliedstaat

Bundesrepublik Deutschland zulässig ausgeschöpft werden oder lediglich als Vehikel dienen, um

unionsweit geltendes Umweltrecht praktisch unwirksam werden zu lassen. Diese Frage ist deshalb

nicht fernliegend, weil es in den letzten Monaten und Jahren eine Reihe von Gesetzesänderungen

auf Bundesebene gegeben hat, die einseitig von unionsrechtlichen Vorgaben abgewichen sind. Das

betrifft vor allem die Novelle des Bundesnaturschutzgesetzes im Jahr 2022 („Osterpaket“).5

II.
Rechtliche und fachliche Kritik an dem Gesetzentwurf, Änderungen und Inkrafttreten

Die grundlegenden und weitreichenden Gesetzesänderungen wurden im Ausschuss für Wohnen,

Stadtentwicklung, Bauwesen und Kommunen kritisch behandelt, sodass einige Sachverständige

empfohlen haben, Änderungen vorzunehmen.6 Infrage gestellt wurde dabei insbesondere, ob die

engen Voraussetzungen der unionsrechtlichen Grundlage, also der EU-Notfallverordnung, noch

5  Siehe https://naturschutz-initiative.de/images/PDF2022/RechtsgutachtenBNatSchG2022CL.pdf (abgerufen am 21.
April 2023) sowie https://naturschutz-initiative.de/neuigkeiten/1319-08-09-2022-bundesnaturschutzgesetz-versto-
esst-gegen-europaeisches-recht  (abgerufen am 21. April 2023). Zu dem dort thematisierten biologischen Analpha-
betentum der Politik äußerte der an der Universität Hamburg forschende und lehrende Evolutionsbiologe Glaubrecht,
„Das biologische Analphabetentum der Politik bringt uns noch alle um“, Gastbeitrag, Tagesspiegel vom 16. Januar
2022, https://www.tagesspiegel.de/politik/artenschutz-als-ignoriertes-thema-das-biologi-sche-analphabetentum-
der-politik-bringt-uns-noch-alle-um/27975842.html (abgerufen am 21. April 2023); vgl. auch https://hamburg.leibniz-
lib.de/uebercenak/medienecho/19-04-08-kn-artensterben.pdf (abgerufen am 21. April 2023): „Nach allem, was wir
wissen, greifen alle Arten wie die Maschen eines großen Netzes ineinander. Je mehr Maschen wir herausnehmen,
desto eher zerreißen diese Netze. Wie bei einem Fass, das Sie mit einem Tropfen zum Überlaufen bringen, sehen
Sie sehr lange gar nichts. Und dann gibt es plötzlich heftige Reaktionen, das Netz wird brüchig und zerreißt irgend-
wann. Das gilt es zu verhindern.“; zur Biodiversitätsstrategie der Europäischen Union: https://environment.ec.eu-
ropa.eu/strategy/biodiversity-strategy-2030 de (abgerufen am 21. April 2023). Zu dem ebenfalls problematischen
Investitionsbeschleunigungsgesetz aus dem Jahr 2020 siehe auch https://naturschutz-initiative.de/pressemitteilun-
gen/763-31-08-2020-pm-rechtsgutachten-stellt-fest-artenschutzrechtliche-ausnahmen-vom (abgerufen am 21. April
2023).

6  So bspw. die Stellungnahmen der Deutschen Umwelthilfe e.V., des BUND sowie von Dr. Holger Schmitz:
https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2023/kw09-de-raumordnungsgesetz-936012 (abgerufen am 21.
April 2023).
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erfüllt werden. Diese ermöglicht zwecks Ausbaus der erneuerbaren Energien nur unter bestimmten

Voraussetzungen und nur temporär eine Aussetzung bestimmter unionsrechtlicher Vorschriften.

1. Kritik

Die Deutsche Umwelthilfe hat in Bezug auf § 49 UVPG „einen Verstoß gegen das Vorsorgeprinzip,
[beanstandet], da die Umweltverträglichkeitsprüfung nicht nur im Zulassungsverfahren eine wichtige

Rolle spielt, sondern auch bei der vorgelagerten Prüfung der Raumverträglichkeit von Planungen

und Maßnahmen. Sie dient dazu, frühzeitig Konflikte zu erkennen und sie bereits auf dieser Pla-

nungsstufe soweit wie möglich zu entschärfen.“7 Der BUND hatte in Bezug auf § 6 WindBG bemän-

gelt, dass diese Regelung „ersichtlich europarechtswidrig“ sei, da „die Etablierung von Go-To-Ge-

biete, in welchen die Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung und artenschutzrechtlicher

Prüfungen für nicht erforderlich erklärt wird, nach dem Entwurf der Änderung der RL 2018/2001 nur

für solche Gebiete gedacht ist, die bereits zuvor auf Umweltverträglichkeit und Nichtexistenz unbe-

wältigter artenschutzrechtlicher Konflikte untersucht worden sind. Eben dies ist nach bisheriger

Rechtslage in terrestrischen Vorranggebieten, Vorbehaltsgebieten oder Eignungsgebieten regel-

mäßig indessen nicht der Fall und für Windkraft auf See nicht anwendbar. […] Daher können schon

bestehende raumordnerisch oder bauleitplanerisch für die Windkraftnutzung festgelegte Gebiete

nicht pauschal als Go-To-Gebiete im Sinne des Entwurfs zur Änderung der RL 2018/2001 und auch

nicht der bestehenden Eilverordnung gewidmet werden, ohne mit zwingenden Vorgaben des Ge-

meinschaftsrechts in Konflikt zu geraten.“8 Im Ausschuss wurde auch ausgeführt, dass es sich „um

Gebiete handeln muss, die nicht nur für den Ausbau der Windenergie geeignet sind, sondern bei

denen auch feststeht, dass in ihnen nicht mit erheblichen Umweltauswirkungen zu rechnen ist. Der

Wortlaut von § 6 Abs. 1 S. 1, 2 WindBG allerdings stilisiert jedes ausgewiesene Windenergiegebiet,

welches nicht in einem Natura 2000-Gebiet, Naturschutzgebiet oder Naturpark liegt, zu einer sol-

chen Go-To-Area. Dass dies nicht der Fall sein dürfte, ist offensichtlich.“9 Auch wurde im Ausschuss

empfohlen, § 49 UVPG in der im Kabinettsentwurf formulierten Fassung beizubehalten und hin-

sichtlich § 6 WindBG ergänzend festzuschreiben, dass Windenergiegebiete einer vorgelagerten

7  Stellungnahme der Deutschen Umwelthilfe e.V., a.a.O., S. 7 und 11.

8       Stellungnahme BUND, a.a.O., S. 7 f.

9       Stellungnahme Dr. Holger Schmitz, a.a.O., S. 4.
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umfassenden Umweltverträglichkeits- und artenschutzrechtlichen Prüfung unterzogen werden müs-

sen, um Rechtsunsicherheiten zu minimieren und ein ausgewogenes Regelungsregime zwischen

dem Ziel des beschleunigten Ausbaus erneuerbarer Energien einerseits und dem Schutz der Bio-

diversität andererseits zu gewährleisten, sodass beiden Anliegen in möglichst optimaler Weise

Rechnung getragen wird.10

2. Änderungen des Kabinettsentwurfs

Diesen Empfehlungen folgte der Bundestag nur teilweise, was Veranlassung dazu gibt, die Geset-

zesänderungen in § 6 WindBG und in § 49 UVPG insbesondere auf ihre Vereinbarkeit mit höher-

rangigem (und unionsweit einheitlich geltendem) Unionsrecht näher zu prüfen.11 Nach Auffassung

von Bundesumweltministerin Lemke sei die optimale Berücksichtigung der in Rechnung zu stellen-

den Anliegen gelungen: „Wir gehen damit bei der Bekämpfung der doppelten ökologischen Krise,

der Klimakrise und dem Artenaussterben, entschlossen voran. Wir ermöglichen effiziente und

rechtssichere Planungsverfahren […]“.12

3. Inkrafttreten

Bezüglich des Inkrafttretens ist der Gesetzgeber differenzierend vorgegangen. Während § 6

WindBG am Tag nach der Verkündung in Kraft getreten ist, also am 29. März 2023, tritt § 49 UVPG

erst am 28. September 2023 in Kraft.13

10  Stellungnahme BUND, a.a.O., S. 8.

11  Zu den Änderungen siehe Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Wohnen, Stadtentwicklung, Bau-
wesen und Kommunen (24. Ausschuss), BT-Drucksache 20/5830, S. 21, 30 bis 32, 48, 49: https://www.bundes-
tag.de/dokumente/textarchiv/2023/kw09-de-raumordnungsgesetz-936012 (abgerufen am 21. April 2023).

12  Siehe https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/klimaschutz/windkraft-artenschutz-2022454 (abgerufen am
21. April 2023). In auffallenden Kontrast dazu steht auch das, was Dr. Julia Wulff anmerkt: „Die jetzt vorliegende, mit
der heißen Nadel gestrickte Umsetzung der EU-Notfall-Verordnung wirft aber mehr Fragen auf als sie löst.“,
https://verfassungsblog.de/zwischen-den-stuhlen/ (abgerufen am 21. April 2023).

13  Begründet wird diese Differenzierung in der Beschlussempfehlung der BT-Drucksache 20/5830, S. 52, https://dser-
ver.bundestag.de/btd/20/058/2005830.pdf (abgerufen am 21. April 2023) wie folgt: „Das Gesetz zur Änderung des
Raumordnungsgesetzes und anderer Vorschriften tritt grundsätzlich 6 Monate nach der Verkündung in Kraft. In Ab-
weichung davon sieht der neue Absatz 2 ein sofortiges Inkrafttreten insbesondere für diejenigen Artikel vor, die der
Durchführung der Verordnung (EU) 2022/2577 des Rates vom 22. Dezember 2022 zur Festlegung eines Rahmens
für einen beschleunigten Ausbau der Nutzung erneuerbarer Energien dienen“.
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III.
Die Regelungen in § 6 WindBG

1. Formulierung der Regelungen in § 6 WindBG

In Kraft getreten ist § 6 WindBG in folgender Fassung:

„(1) Wird die Errichtung und der Betrieb oder die Änderung der Lage, der Beschaffenheit oder

des Betriebs einer Windenergieanlage in einem zum Zeitpunkt der Genehmigungserteilung

ausgewiesenen Windenergiegebiet nach § 2 Nummer 1 beantragt, ist im Genehmigungsver-

fahren abweichend von den Vorschriften des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprü-

fung eine Umweltverträglichkeitsprüfung und abweichend von den Vorschriften des § 44 Ab-

satz 1 des Bundesnaturschutzgesetzes eine artenschutzrechtliche Prüfung nicht durchzufüh-

ren. Satz 1 ist nur anzuwenden,

1. wenn bei Ausweisung des Windenergiegebietes eine Umweltprüfung nach § 8 des Raum-

ordnungsgesetzes oder § 2 Absatz 4 des Baugesetzbuchs durchgeführt wurde und

2. soweit das Windenergiegebiet nicht in einem Natura 2000-Gebiet, einem Naturschutzge-

biet oder einem Nationalpark liegt.

Die zuständige Behörde hat auf Grundlage vorhandener Daten geeignete und verhältnismä-

ßige Minderungsmaßnahmen in den Windenergiegebieten anzuordnen, um die Einhaltung

der Vorschriften des § 44 Absatz 1 des Bundesnaturschutzgesetzes zu gewährleisten, sofern

die Daten eine ausreichende räumliche Genauigkeit aufweisen und zum Zeitpunkt der Ent-

scheidung über den Genehmigungsantrag nicht älter als fünf Jahre sind. Geeignete Minde-

rungsmaßnahmen nach Satz 3 zum Schutz von Fledermäusen hat die Behörde insbesondere

in Form einer Abregelung der Windenergieanlage anzuordnen, die auf Grundlage einer zwei-

jährigen akustischen Erfassung der Fledermausaktivität im Gondelbereich anzupassen ist.

Soweit geeignete und verhältnismäßige Maßnahmen nicht verfügbar oder Daten nicht vor-

handen sind, hat der Betreiber eine Zahlung in Geld zu leisten. Die Zahlung ist von der
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zuständigen Behörde zusammen mit der Genehmigung für die Dauer des Betriebes als jähr-

lich zu leistender Betrag festzusetzen. Die Höhe der Zahlung beträgt:

1. 450 Euro je Megawatt installierter Leistung, sofern Schutzmaßnahmen für Vögel ange-

ordnet werden, die die Abregelung von Windenergieanlagen betreffen, oder Schutzmaß-

nahmen, deren Investitionskosten höher als 17 000 Euro je Megawatt liegen,

2. ansonsten 3 000 Euro je Megawatt installierter Leistung.

Sie ist von dem Betreiber der Windenergieanlage als zweckgebundene Abgabe an den Bund

zu leisten. Die Mittel werden vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Si-

cherheit und Verbraucherschutz bewirtschaftet. Sie sind für Maßnahmen nach § 45d Absatz

1 des Bundesnaturschutzgesetzes zu verwenden, für die nicht bereits nach anderen Vor-

schriften eine rechtliche Verpflichtung besteht und die der Sicherung oder Verbesserung des

Erhaltungszustandes der durch den Betrieb von Windenergieanlagen betroffenen Arten die-

nen. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz soll im Einvernehmen mit dem

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz

durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates die Einzelheiten der nach Satz 5

erforderlichen Zahlung bestimmen. Eine Ausnahme nach § 45 Absatz 7 des Bundesnatur-

schutzgesetzes ist nicht erforderlich.

(2) Absatz 1 ist auf Genehmigungsverfahren anzuwenden, bei denen der Antragsteller den

Antrag bis zum Ablauf des 30. Juni 2024 stellt. Der Antragsteller hat bei der Antragstellung

nachzuweisen, dass er das Grundstück, auf dem die Windenergieanlage errichtet werden soll,

für die Errichtung und den Betrieb vertraglich gesichert hat. Absatz 1 ist auch auf bereits lau-

fende Genehmigungsverfahren anzuwenden, bei denen der Antragsteller den Antrag vor dem

29. März 2023 gestellt hat und bei denen noch keine endgültige Entscheidung ergangen ist,

wenn der Antragsteller dies gegenüber der zuständigen Behörde verlangt. Die Sätze 1 bis 3

sind für das gesamte Genehmigungsverfahren anzuwenden, ungeachtet dessen, ob es bis

zum Ablauf des 30. Juni 2024 abgeschlossen wird.“ [Hervorh. d. d. Verf.]
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2. Wesentliche Regelungsgehalt

Demnach entfallen im (immissionsschutzrechtlichen) Genehmigungsverfahren die Erfordernisse ei-

ner Umweltverträglichkeitsprüfung und der artenschutzrechtlichen Prüfung nach § 44 Abs. 1

BNatSchG, wenn die aufgeführten Voraussetzungen erfüllt sind. Zu diesen Voraussetzungen ge-

hört, dass es sich um ein Vorhaben handeln muss, das sich in einem zum Zeitpunkt der Genehmi-

gungserteilung ausgewiesenen Windenergiegebiet nach § 2 Nr. 1 WindBG befindet, dass bei des-

sen Ausweisung eine Umweltprüfung nach § 8 ROG oder § 2 Abs. 4 BauGB durchgeführt wurde

und dass das Windenergiegebiet nicht in einem Natura 2000-Gebiet, einem Naturschutzgebiet oder

einem Nationalpark liegt. Sind diese Voraussetzungen gegeben, sieht die Vorschrift weiter vor, dass

auf Grundlage vorhandener Daten geeignete und verhältnismäßige Minderungsmaßnahmen anzu-

ordnen sind, um die Einhaltung der Vorschriften des § 44 Abs. 1 BNatSchG zu gewährleisten, sofern

die Daten eine ausreichende räumliche Genauigkeit aufweisen und zum Zeitpunkt der Entscheidung

über den Genehmigungsantrag nicht älter als fünf Jahre sind. Soweit geeignete und verhältnismä-

ßige Maßnahmen nicht verfügbar oder Daten nicht vorhanden sind, hat der Betreiber stattdessen

eine Zahlung in Geld zu leisten.

3. Abweichungen von verschiedenen EU-Richtlinien aufgrund der EU-Notverordnung

Diese Regelungen weichen bewusst von verschiedenen unionsrechtlichen Anforderungen ab, na-

mentlich von den Regelungen in der Vogelschutz-Richtlinie (V-RL), der Fauna-Flora-Habitat-Richt-

linie (FFH-RL), sowie der Umweltverträglichkeitsprüfungs-Richtlinie (UVP-RL). Denn die Regelun-

gen, die im Genehmigungsverfahren nun nach § 6 WindBG keine Anwendung mehr finden sollen,

dienen der Umsetzung der genannten Richtlinien, mithin unionsrechtlicher Vorschriften, die dem

Schutz von Natur und Umwelt und einer Ausbalancierung mit konfligierenden Ausbaubelangen die-

nen. Die Regelung in § 6 WindBG sind deshalb explizit darauf angelegt, von diesen Unionsrichtlinien

abzuweichen.

Dabei darf die rechtliche Betrachtung jedoch nicht stehen bleiben. Denn die Europäische Union hat,

um den Ausbau der Nutzung erneuerbarer Energien zu beschleunigen, mit der EU-Notfallverord-

nung gezielt Ausnahmen bzw. Abweichungen von den bisherigen unionsrechtlichen Regelungen
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durch die Mitgliedstaaten der Europäischen Union ermöglicht.14 Daher ist nicht nur § 6 WindBG,

sondern auch die neuen Regelungen in der EU-Notfallverordnung gezielt darauf ausgerichtet, von

Unionsrichtlinien abzuweichen. Das hat zur Folge, dass Abweichungen von den Unionsrichtlinien

durch die Bundesrepublik Deutschland, namentlich durch § 6 WindBG, durchaus rechtmäßig sein

können, soweit sie von der EU-Notfallverordnung getragen werden. Ob letzteres der Fall ist, ist zu

prüfen.

Neben den neuen Regelungen in Art. 3 Abs. 1 EU-Notfallverordnung, mit der die Vermutung aufge-

stellt wird, dass die Planung, der Bau und der Betrieb von Anlagen und Einrichtungen zur Erzeugung

von Energie aus erneuerbaren Quellen im überwiegenden öffentlichen Interesse liegen und der

öffentlichen Gesundheit und Sicherheit dienen,15 wurde in Art. 6 EU-Notfallverordnung Folgendes

geregelt:

„Die Mitgliedstaaten können Ausnahmen für Projekte im Bereich der erneuerbaren Energien

sowie für Projekte im Bereich Energiespeicherung und Stromnetze, die für die Integration er-

neuerbarer Energie in das Elektrizitätssystem erforderlich sind, von der Umweltverträglich-

keitsprüfung gemäß Artikel 2 Absatz 1 der Richtlinie 2011/92/EU und von den Bewertungen

des Artenschutzes gemäß Artikel 12 Absatz 1 der Richtlinie 92/43/EWG und gemäß Artikel 5

der Richtlinie 2009/147/EG vorsehen, sofern das Projekt in einem für erneuerbare Energien

oder Stromnetze vorgesehenen Gebiet für damit verbundene Netzinfrastruktur, die für die In-

tegration erneuerbarer Energie in das Elektrizitätssystem erforderlich ist, durchgeführt wird,

falls die Mitgliedstaaten ein solches Gebiet ausgewiesen haben, und dieses Gebiet einer stra-

tegischen Umweltprüfung gemäß der Richtlinie 2001/42/EG des Europäischen Parlaments

und des Rates unterzogen worden ist. Die zuständige Behörde stellt sicher, dass auf der

Grundlage der vorhandenen Daten geeignete und verhältnismäßige Minderungsmaßnahmen

ergriffen werden, um die Einhaltung von Artikel 12 Absatz 1 der Richtlinie 92/43/EWG und

Artikel 5 der Richtlinie 2009/147/EG zu gewährleisten. Falls solche Maßnahmen nicht verfüg-

bar sind, stellt die zuständige Behörde sicher, dass der Betreiber einen finanziellen Ausgleich

14 Siehe Fn. 2.

15  Vor dieser Regelung in der EU-Notfallverordnung waren entsprechende bundesrechtliche Regelungen jedenfalls im
Anwendungsbereich der Vogelschutzrichtlinie unionsrechtlich höchst problematisch; siehe das unter Fn. 5 genannte
Rechtsgutachten zur Novelle des Bundesnaturschutzgesetzes vom 20. Juli 2022, S. 25 ff.
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für Artenschutzprogramme zahlt, damit der Erhaltungszustand der betroffenen Arten gesichert

oder verbessert wird.“ [Hervorh. d. d. Verf.]

Die Regelungen in § 6 WindBG sind daran angelehnt. Soweit aber von der Formulierung abgewi-

chen wird, bedarf dies einer näheren Überprüfung.

4. Unterschiede zwischen Art. 6 EU-Notfallverordnung und § 6 WindBG

Dass sich die Formulierungen unterscheiden, begegnet (noch) keinen Bedenken. Anders verhält es

möglicherweise, wenn die Kontextualisierung rechtlich erhebliche Unterschiede ergibt.

4.1 Windenergiegebiete einerseits und „Go to“-/Beschleunigungsgebiete andererseits

Die Terminologie bezüglich der Gebiete, in denen nach der EU-Notfallverordnung Ausnahmen bzw.

Abweichungen zulässig sein können, ist nicht einheitlich. In § 6 WindBG wird mit der Verwendung

des Begriffs „Windenergiegebiete“ auf die Legaldefinition in § 2 Nr. 1 WindBG abgestellt; demnach

gilt:

„Im Sinne dieses Gesetzes sind Windenergiegebiete:

[…]

folgende Ausweisungen von Flächen für die Windenergie an Land in Raumordnungs- oder

Bauleitplänen:

a) Vorranggebiete und mit diesen vergleichbare Gebiete in Raumordnungsplänen sowie

Sonderbauflächen, Sondergebiete und mit diesen vergleichbare Ausweisungen in Flä-

chennutzungsplänen und Bebauungsplänen;

b) für die Flächenbeitragswerte nach Anlage 1 Spalte 1 zusätzlich Eignungs- und Vorbe-

haltsgebiete in Raumordnungsplänen, wenn der Raumordnungsplan spätestens am 1.

Februar 2024 wirksam geworden ist;“
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Die unionsrechtlichen Begriffe der „Go to“-Gebiete und der Beschleunigungsgebiete decken sich

damit nicht. Das wäre dann hinnehmbar, wenn die Regelungsgegenstände der Regelungen, in de-

nen diese Begriffe verwendet werden, unterschiedlich wären. Das sind sie aber nicht.

Derzeit wird die „Erneuerbare-Energien-Richtlinie, RED II“ des Europäischen Parlaments und des

Rates vom 11. Dezember 2018 zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen

überarbeitet.16 Hintergrund ist die EU-Biodiversitätsstrategie 2030, die einen umfassenden, ehrgei-

zigen und langfristigen Plan zum Schutz der Natur und zur Umkehrung der Schädigung der Öko-

systeme beinhaltet. Sie gehört zum europäischen „Green Deal“ und sieht beispielsweise vor, dass

jedes Land einen bestimmten Anteil seiner Fläche unter gesetzlichen Schutz stellt. Im Hinblick auf

Raumnutzungskonflikte insbesondere mit Windenergieanlagen (WEA) ist dort die Einführung von

„Go to“-Gebieten/Beschleunigungsgebieten vorgesehen. Bei diesen Gebieten handelt es sich um

spezifische, für den Ausbau der Windenergie besonders geeignete Gebiete; vgl. Art. 1 Nr. 1:17

„9a. ‚„go-to“-Gebiet für erneuerbare Energien‘ bezeichnet einen bestimmten Standort an Land

oder auf See, der von einem Mitgliedstaat als für die Errichtung von Anlagen zur Erzeugung

von Energie aus erneuerbaren Quellen – mit Ausnahme von Anlagen zur Verfeuerung von

Biomasse – besonders geeignet ausgewiesen wurde“ [Hervorh. d. d. Verf.]

In welchen Fällen ein Gebiet als besonders geeignet angesehen werden kann, bleibt in dem Entwurf

zur Änderung der „Erneuerbare-Energien-Richtlinie, RED II“ ebenfalls nicht unbeantwortet; vgl.

Art. 1 Nr. 518:

16  Siehe den Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Änderung der Richtlinie
(EU) 2018/2001 zur Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen, der Richtlinie 2010/31/EU über
die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden sowie der Richtlinie 2012/27/EU zur Energieeffizienz, COM(2022) 222
final, vom 18.05.2022: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/PDF/?uri=CELEX:52022PC0222 (abgerufen
am 21. April 2023); zum Begriff „Go-to-Area“ siehe auch oben Fn. 3, Regierungsentwurf, BT-Drucksache 20/4823,
S. 32, 33.

17  Siehe Fn. 16, Vorschlag, S. 20.

18  Siehe Fn. 16, Vorschlag, S. 21.
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„Artikel 15c

„go-to“-Gebiete für erneuerbare Energien

(1) Bis zum [zwei Jahre nach Inkrafttreten] verabschieden die Mitgliedstaaten einen Plan oder

Pläne, mit dem/denen sie innerhalb der in Artikel 15b Absatz 1 genannten Gebiete für eine

oder mehrere Arten erneuerbarer Energiequellen „go-to“-Gebiete für erneuerbare Energien

ausweisen. In diesem Plan bzw. diesen Plänen

a) weisen die Mitgliedstaaten ausreichend homogene Land- und Seegebiete aus, in denen

in Anbetracht der Besonderheiten des ausgewählten Gebiets bei der Nutzung einer be-

stimmten Art oder bestimmter Arten erneuerbarer Energie keine erheblichen Umweltaus-

wirkungen zu erwarten sind. Dabei gehen sie wie folgt vor:

[…]“

Die Behandlung dieses Entwurfs durch das europäische Parlament am 14. Dezember 2022 hat

insofern nicht zu wesentlichen Änderungen geführt; der Begriff „go-to“-Gebiete wurde durch den

Begriff „Beschleunigungsgebiete“ ersetzt:19

„9a. ‚Beschleunigungsgebiet für erneuerbare Energie‘ einen bestimmten Standort an Land

oder auf See, der von einem Mitgliedstaat als für die beschleunigte Errichtung von Anlagen

zur Erzeugung von Energie aus erneuerbaren Quellen besonders geeignet priorisiert wurde

[…]“ [Hervorh. d. d. Verf.]

„Artikel 15c

Beschleunigungsgebiete für erneuerbare Energie

(1) […] In dem Plan bzw. den Plänen, in dem bzw. denen die Beschleunigungsgebiete für

erneuerbare Energie ausgewiesen werden,

19  Konsolidierte Fassung und Erwägungsgründe: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-
0441 DE.html#title2 (abgerufen am 21. April 2023).
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a) weisen die Mitgliedstaaten ausreichend homogene Land- und Seegebiete aus, in denen

in Anbetracht der Besonderheiten des ausgewählten Gebiets bei der Nutzung einer be-

stimmten Art oder bestimmter Arten erneuerbarer Energie keine erheblichen Umweltaus-

wirkungen zu erwarten sind. Die Land- und Meeresgebiete tragen in ihrer Gesamtheit

erheblich zu dem gemäß Artikel 15b Absatz 1 dieser Richtlinie ermittelten Raumbedarf

bei, um das Ziel für erneuerbare Energie für 2030 zu erreichen, und werden in die gemäß

Artikel 14 der Verordnung (EU) 2018/1999 aktualisierten nationalen Energie- und Klimap-

läne aufgenommen. Dabei gehen sie wie folgt vor:

 […]

b) […] Bereits für die Errichtung von Windkraft- oder Solaranlagen ausgewiesene Gebiete

können von den Mitgliedstaaten als Beschleunigungsgebiete für erneuerbare Energie

ausgewiesen werden, wenn die bestehenden Raumordnungspläne die Anforderungen

des Artikels 15c erfüllen [Art. 15c Abs. 1 a): ‚keine erheblichen Umweltauswirkungen‘].“

In den Erwägungsgründen des Europäischen Parlaments wird dies wie folgt erläutert:

„(6) […] Es ist jedoch angebracht, zwischen Projekten in Gebieten zu unterscheiden, die für

die Umsetzung von Projekten im Bereich der erneuerbaren Energie besonders geeignet sind

und für die die Fristen besonders gestrafft werden können (Beschleunigungsgebiete für er-

neuerbare Energie), und Projekten, die außerhalb dieser Gebiete angesiedelt sind.

[…]

(9) Die Mitgliedstaaten sollten, nach Technologien unterschieden, solche Gebiete als Be-

schleunigungsgebiete für erneuerbare Energie ausweisen, die sich besonders für die Entwick-

lung von Projekten im Bereich der erneuerbaren Energie eignen und in denen die Nutzung

der jeweiligen Art der erneuerbaren Energiequelle voraussichtlich keine erheblichen Auswir-

kungen auf die Umwelt und die Ernährungssicherheit im Zusammenhang mit der landwirt-

schaftlichen Produktion hat. Die Beschleunigungsgebiete für erneuerbare Energie sollten
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besonders für die Errichtung von Anlagen zur Erzeugung von Energie aus erneuerbaren Quel-

len geeignet sein. […]

[…]

(15) […] Alle Projekte, die in Beschleunigungsgebieten für erneuerbare Energie angesiedelt

sind, sollten am Ende eines solchen Überprüfungsprozesses als genehmigt gelten. Nur wenn

die Mitgliedstaaten eindeutige Anhaltspunkte dafür haben, dass ein bestimmtes Projekt

höchstwahrscheinlich solche erheblichen unvorhergesehenen nachteiligen Auswirkungen ha-

ben wird, sollten die Mitgliedstaaten nach Begründung einer solchen Entscheidung ein sol-

ches Projekt einer Umweltprüfung gemäß der Richtlinie 2011/92/EG und gegebenenfalls der

Richtlinie 92/43/EWG(9) unterziehen.“ [Hervorh. d. d. Verf.]

Gerade deshalb, weil in „Go to“-/Beschleunigungsgebieten nicht mit erheblichen Umweltauswirkun-

gen zu rechnen ist, knüpft die EU-Notfallverordnung und auch § 6 WindBG an diese Gebiete an und

lässt dort deshalb abschließend definierte Prüfungsschritte unter weiteren Umständen entfallen.20

Es überrascht daher nicht, wenn im Gesetzentwurf zu § 6 WindBG ausdrücklich auf die Umsetzung

der Änderungen der „Erneuerbare-Energien-Richtlinie, RED II“ in Bezug auf die Einführung von „Go

to“-/Beschleunigungsgebieten abgestellt wird:

„Ziel der Regelung des § 6 ist die Umsetzung der Überarbeitung der Richtlinie (EU) 2018/2001

des Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2018 zur Förderung der

Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen in Bezug auf die Einführung von sogenannten

go-to-areas. Bei diesen Gebieten handelt es sich um spezifische für den Ausbau der Wind-

energie geeignete Gebiete, in denen nicht mit erheblichen Umweltauswirkungen zu rechnen

ist. In den go-to-areas gelten bestimmte Erleichterungen im Genehmigungsverfahren, insbe-

sondere der Verzicht auf Umweltverträglichkeitsprüfungen sowie artenschutzrechtlichen Prü-

fungen. Dafür erfolgt eine Zahlung in Artenhilfsprogramme. Als solche Gebiete gelten die

Windenergiegebiete nach § 2 Nummer 1.“ 21 [Hervorh. d. d. Verf.]

20     Siehe Fn. 3, BT-Drucksache 20/4823, S. 32.

21     Siehe Fn. 3, BT-Drucksache 20/4823, S. 32 f.
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Verweisen lässt sich insofern auch auf die Ausführungen von Spannowsky im Rahmen der Sach-

verständigenanhörung:22

„Die im Gesetzentwurf vorgesehene Regelung ist aber auch mit dem bisher vorliegenden Ent-

wurf der Europäischen Kommission zu sog. Go-to-Gebieten nicht kompatibel, weil danach als

Go-to-Gebiete nur solche zu betrachten sind, bei denen bereits feststeht, dass sie in ökologi-

scher Hinsicht nicht schutzwürdig sind und sich dort auch keine besonders schutzwürdige

Arten befinden.“

Wenn – erstens – die Gesetzesbegründung zu § 6 WindBG und – zweitens – auch das dieser Norm

zugrunde liegende Unionsrecht (EU-Notfallverordnung und der Änderungsentwurf der „Erneuer-

bare-Energien-Richtlinie, RED II“) den Verzicht auf wichtige Instrumente des Umweltrechts nur dann

für hinnehmbar halten, wenn es sich um für Windenergie besonders geeignete Gebiete handelt, bei

denen nicht mit erheblichen Umweltauswirkungen zu rechnen ist, dann ist für die Annahme eines

solchen Gebiets mehr erforderlich als das, was in § 6 WindBG in Verbindung mit § 2 Nr. 1 WindBG

zu dem Begriff „Windenergiegebiet“ geregelt ist. Es fehlt die Regelung, dass ein Windenergiegebiet

nur ein Gebiet sein kann, in dem nicht mit erheblichen Umweltauswirkungen zu rechnen ist.23

Dass es ausreichen soll, wenn Flächen für Windenergie beispielsweise in Vorranggebieten (etwa in

einem Regionalplan) oder in entsprechenden Ausweisungen in Flächennutzungsplänen vorgese-

hen sind, ist bei weitem nicht hinreichend. Denn damit ist nicht sichergestellt, dass in diesen Gebie-

ten nicht mit erheblichen Umweltauswirkungen zu rechnen ist. Die in aller Regel bestehende SUP-

Pflicht bezüglich dieser Pläne (Strategische Umweltprüfung)24 bringt es zwar mit sich, dass die

22  Stellungnahme vom 18. Januar 2023, S. 6 und 7: https://www.bundestag.de/re-
source/blob/929506/94b5cea2c32cca0ca9ae677f5408b6c0/Stellungnahme-SV-Prof-Dr-jur-Spannowsky-data.pdf
(abgerufen am 21. April 2023).

23  Die Schwelle, ab der Umweltauswirkungen als erheblich angesehen werden können, ist von der Rechtsprechung
bereits in etlichen Entscheidungen (auch im unionsrechtlich im Kontext) thematisiert worden: siehe BVerwG, Urt. v.
17.12.2013 – 4 A 1/13 –, NVwZ 2014, 669 Rn. 38, beck-online: “erheblich sind, wenn sie mehr als geringfügig und
damit abwägungserheblich sind (BVerwGE 130, 83 = NVwZ 2008, 563 Rn. 30, und BVerwGE 132, 123 = NVwZ
2009, 459 Rn. 30).“; siehe auch Seibert, NVwZ 2019, 337, beck-online sowie EZBK/Krautzberger/Kment, 148. EL
Oktober 2022, BauGB § 2 Rn. 365: „Mit der Begrenzung auf ‚erhebliche‘ Umweltauswirkungen sollen solche Um-
weltauswirkungen ausgefiltert werden, die nur geringfügig ins Gewicht fallen und daher unbeachtet bleiben dürfen“.

24  Vgl. § 35 Abs. 1 Nr. 1 UVPG i.V.m. Anlage 5 Nr. 1.5, 1.6 und 1.8 UVPG.
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voraussichtlichen erheblichen Umweltauswirkungen zu ermitteln, zu beschreiben und zu bewerten

sind (§ 40 Abs. 1 Satz 2 UVPG) und dass auch eine Berücksichtigungspflicht besteht (§ 43 Abs. 2

UVPG, § 2 Abs. 4 Satz 4 BauGB, § 7 Abs. 2 Satz 2 ROG). Das bedeutet aber nicht, dass sich die

festgestellten Umweltbelange auch im Rahmen der Abwägung durchzusetzen haben. Vielmehr ist

ein Zurückstellen von erheblichen Umweltbelangen insbesondere im Rahmen der Abwägung in der

Planungspraxis an der Tagesordnung und oftmals sogar zwingend erforderlich; vgl.:

„Schon der Wortlaut des Abs. 4 S. 4, dass das Ergebnis der Umweltprüfung in der Abwägung

zu berücksichtigen ist, macht deutlich, dass die Umweltbelange bei der im Rahmen der Ab-

wägung vorzunehmende Ausgleichsentscheidung mit dem „Risiko“ einer Zurückstellung bzw.

Hintansetzung behaftet sind (im Ergebnis ebenso EZBK/Krautzberger Rn. 293, der betont,

dass die Bewertung der Umweltauswirkungen Teil der planerischen Abwägung ist).“ [BeckOK

BauGB/Uechtritz, 57. Ed. 1.9.2022, BauGB § 2 Rn. 92, Hervorh. d. d. Verf.]

„Konflikte zwischen Umweltbelangen sind demnach ausschließlich in der Gesamtabwägung

nach § 1 Abs. 7 BauGB zu behandeln (Beispiel: Bodenversiegelung versus Landschaftsver-

brauch; Lärmbelastung versus Zersiedelung; Bodenschutz versus klimaschutzbedingte Ver-

dichtung; erneuerbare Energien versus Landschaftsbild und Naturschutz usw.).“

[EZBK/Krautzberger/Kment, 148. EL Oktober 2022, BauGB § 2 Rn. 526; Hervorh. d. d. Verf.]25

Berücksichtigt man weiter, dass ohnehin Zweifel an der Eignung einer solchen Regelung geäußert

werden, erscheinen die drastische Einschnitte, die mit dieser Regelung ermöglicht werden sollen,

erst recht unangemessen; Schlacke/Wentzien/Römling, NVwZ 2022, 1577, beck-online:

„Am Ende wird auf der Zulassungsebene eine Behörde eine materiell-rechtliche Prüfung we-

niger informiert als zuvor durchzuführen haben. Ob das einen Beschleunigungseffekt erzielt,

ist fraglich.“

25  Siehe auch Spannowsky/Runkel/Goppel/Spannowsky, 2. Aufl. 2018, ROG § 7 Rn. 50 ff. und § 8 Rn. 76.
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4.2 Prüfung des § 44 Abs. 1 BNatSchG einerseits und Bewertungen gemäß Art. 12 Abs. 1
der Richtlinie 92/43/EWG und gemäß Art. 5 der Richtlinie 2009/147/EG andererseits

Der Wortlaut des § 6 Abs. 1 WindBG legt nahe, dass dann, wenn die weiteren Voraussetzungen

dieser Norm gegeben sind, keine artenschutzrechtliche Prüfung durchzuführen ist. Insofern sei zu-

nächst darauf hingewiesen, dass eine artenschutzrechtliche Prüfung lediglich „abweichend von den

Vorschriften des § 44 Absatz 1 des Bundesnaturschutzgesetzes“ verzichtbar sein soll.26 Der Wort-

laut lässt somit keine Zweifel daran, dass die Prüfung und nicht lediglich die Bewertung entfallen

soll. Ein solches Verständnis widerspricht Art. 6 EU-Notfallverordnung. Demnach soll nicht die Prü-

fung, sondern lediglich die

„Bewertungen des Artenschutzes gemäß Artikel 12 Absatz 1 der Richtlinie 92/43/EWG und

gemäß Artikel 5 der Richtlinie 2009/147/EG“

unter weiteren Umständen verzichtbar sein. Das ist konsistent. Denn nach Satz 2 des Art. 6 EU-

Notfallverordnung stellt die zuständige Behörde „sicher, dass auf der Grundlage der vorhandenen

Daten geeignete und verhältnismäßige Minderungsmaßnahmen ergriffen werden, um die Einhal-

tung“ der dort genannten Artikel der FFH-RL und der V-RL „zu gewährleisten“. Dies zeigt nicht nur,

dass der materiell-rechtliche Gehalt des Artenschutzrechts nicht geschmälert werden soll. Eine Ge-

währleistung durch Minderungsmaßnahmen setzt auch zwingend voraus, dass die artenschutz-

rechtlichen Konflikte geprüft (insbesondere identifiziert und bewertet) werden, da sich nur so beur-

teilen lässt, ob und, wenn ja, welche Minderungsmaßnahmen in Betracht kommen; vgl. Schla-

cke/Wentzien/Römling, NVwZ 2022, 1577, beck-online:

„Ein Verzicht auf die artenschutzrechtliche Prüfung für Vögel […] bezweckt eine Art Abschich-

tung zugunsten der standardisierten Prüfung auf der vorgelagerten Planungsebene. Eine Prü-

fung soll wohl gleichwohl durchgeführt werden: Denn nach § 6 I 3 WindBG-E können [nach

dem schließlich verabschiedeten Wortlaut besteht dazu eine Pflicht] Schutzmaßnahmen an-

geordnet werden, wenn ein Verstoß gegen § 44 I 1 BNatSchG zu erwarten ist.“ [Hervorh. d.

d. Verf.]

26  Der Verzicht auf eine habitatschutzrechtliche Prüfung ist im Gesetz nicht vorgesehen (vgl. § 34 BNatSchG; FFH-
RL).



CL • Caemmerer Lenz 19

Auch systematische Erwägungen belegen nicht nur das Erfordernis einer artenschutzrechtlichen

Prüfung, sondern führen auch dazu, die Anforderungen an die vorgelagerte Planungsebene nicht

zu gering anzusetzen. Denn der Verzicht auf ein Teil des artenschutzrechtlichen Prüfprogramms ist

nur dann gerechtfertigt, wenn die Abschichtung der Prüfungen bzw. der Prüfebenen nicht so erfolgt,

dass weder auf der einen, noch auf der anderen Ebene eine hinreichende Prüfung stattfindet.27

Wenn das unionsrechtliche Ziel, den materiell-rechtlichen Gehalt des Artenschutzes nicht zu

schmälern („um den Artenschutz sicherzustellen“)28, nicht praktisch unwirksam sein soll, muss die
auf der vorgelagerten Planungsebene durchzuführende strategische Umweltprüfung einen mög-

lichst hohen Detaillierungsgrad und eine möglichst gründliche Tiefe aufweisen. Denn nur dann kann

die Erheblichkeit etwaiger Umweltauswirkungen hinreichend prognostiziert werden, um überhaupt

feststellen zu können,

 ob in einem bestimmten Gebiet mit erheblichen Umweltauswirkungen zu rechnen ist,

 ob und, wenn ja, welche Minderungsmaßnahmen in Betracht kommen und

 ob eine solche Maßnahme verhältnismäßig ist oder nicht (denn wenn weder im Rahmen

des immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahrens noch im Rahmen des vorge-

lagerten Planungsverfahrens hinreichende Daten vorliegen, ist eine Verhältnismäßig-

keitsprüfung, bei der die jeweils konfligierenden Belange identifiziert, gewichtet und ab-

gewogen werden müssen, nicht möglich; insbesondere Art. 6 EU-Notfallverordnung gibt

den Mitgliedstaaten ausdrücklich vor, dass eine Verhältnismäßigkeitsprüfung stattfinden

27    Vgl. Schlacke/Wentzien/Römling: Beschleunigung der Energiewende: Ein gesetzgeberischer Paradigmenwechsel
durch das Osterpaket?, NVwZ 2022, 1577 (1583).

28  Siehe Fn. 2, Erwägungsgrund Nr. 6 der EU-Notverordnung: „Zur Einführung dieser Ausnahmen müssen zwei Be-
dingungen erfüllt sein, nämlich, dass das Projekt in einem für erneuerbare Energien oder Stromnetze vorgesehenen
Gebiet durchgeführt wird und dass dieses Gebiet einer strategischen Umweltprüfung unterzogen worden ist. Darüber
hinaus sollten verhältnismäßige Minderungsmaßnahmen oder – falls diese nicht verfügbar sind – Ausgleichsmaß-
nahmen ergriffen werden, um den Artenschutz sicherzustellen“ [Hervorh. d. d. Verf.]; siehe auch die begleitenden
Äußerungen des ständigen Ministeriums: „Die Beschleunigung ist absolut erforderlich. Aber klar ist auch, dass der
Artenschutz wichtig ist und bleibt. Der Artenschutz wird materiell gewahrt“, https://www.bmwk.de/Redak-
tion/DE/Pressemitteilungen/2023/01/20230130-kabinett-beschliesst-beschleuniger-fur-wind-und-netzausbau.html
(abgerufen am 23 April 2023).
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muss, um die Einhaltung von Art. 12 Abs. 1 der Richtlinie 92/43/EWG und Art. 5 der

Richtlinie 2009/147/EG „zu gewährleisten“).

4.3 Unterschiedliche Voraussetzungen für das Freikaufen vom Artenschutz

In der Literatur bereits kritisiert worden, dass § 6 Abs. 1 Satz 5 WindBG es ermöglicht, sich von der

Einhaltung artenschutzrechtlichen Regelungen frei zu kaufen; vgl. Schlacke/Wentzien/Römling,

NVwZ 2022, 1577, beck-online:

„Nach § 6 I 4 WindBG-E können Ersatzleistungen des Anlagenbetreibers, die in das Arten-

hilfsprogramm fließen, die Schutzmaßnahmen kompensieren, falls diese nicht angeordnet

wurden. Diese Regelungen erwecken den Eindruck, dass den Vorhabenträgern das „Freikau-

fen“ von arten- und naturschutzrechtlichen Standards eröffnet wird. Trotz der Dringlichkeit des

WEA-Ausbaus überzeugt dieser Ansatz aufgrund der Aufgabe materieller Standards für den

Artenschutz und damit der Biodiversität nicht.“ [Hervorh. d. d. Verf.]

Aber auch die konkrete Formulierung der Voraussetzungen dieser nach Art einer Ablassregelung

gestalteten Norm begegnet Bedenken. Der Betreiber hat nach § 6 Abs. 1 Satz 5 WindBG eine

Zahlung in Geld zu leisten, soweit geeignete und verhältnismäßige Maßnahmen

„nicht verfügbar oder Daten nicht vorhanden sind“.

Auch diese Regelung weicht nicht unerheblich von der ihr zugrunde liegenden unionsrechtlichen

Vorschrift ab. Denn Art. 6 Satz 3 EU-Notfallverordnung lässt einen finanziellen Ausgleich nur dann

zu, wenn solche Maßnahmen

„nicht verfügbar sind“.

Dass die Möglichkeit des Freikaufens auch („oder“) dann bestehen soll, wenn lediglich Daten nicht

vorhanden sind, ist im Unionsrecht nicht vorgesehen.
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4.4 Praktische Wirksamkeit des Unionsrechts, Kooperationsprinzip, legislatives Rück-
sichtnahmegebot

Die unter 4.1 bis 4.3 dargestellten Unvereinbarkeiten begründen Rechtsverstöße gegen das höher-

rangige, die Bundesrepublik Deutschland bindende, Unionsrecht. Nach der ständigen Rechtspre-

chung des EuGH, die mittlerweile durch das Primärrecht in Art. 197 Abs. 1 AEUV aufgegriffen ist,

darf das nationale Recht die Verwirklichung des Unionsrechts nicht praktisch unmöglich machen

oder übermäßig erschweren;29 vgl. auch EuGH Urt. v. 19.12.2019 – C-752/18, BeckRS 2019, 32133

Rn. 33, beck-online:

„Diese Modalitäten müssen allerdings die doppelte Voraussetzung erfüllen, dass sie nicht un-

günstiger sind als diejenigen, die gleichartige, dem innerstaatlichen Recht unterliegende

Sachverhalte regeln (Äquivalenzgrundsatz), und dass sie die Ausübung der durch das Uni-

onsrecht verliehenen Rechte nicht unmöglich machen oder übermäßig erschweren (Effektivi-

tätsgrundsatz) (Urteil vom 26. Juni 2019, Kuhar, C-407/18, ECLI:EU:C:2019:537, Rn. 46 und

die dort angeführte Rechtsprechung).“ [Hervorh. d. d. Verf.]

Dass und weshalb die neuen Regelungen die Verwirklichung des Unionsrechts übermäßig erschwe-

ren und sogar praktisch unmöglich machen, wurde oben dargelegt. Mit der Bedeutung des Anlie-

gens, die Energieversorgung insbesondere durch die Beschleunigung des Ausbaus erneuerbarer

Energien, sicherzustellen, lässt sich dies nicht rechtfertigen – bereits deshalb nicht, weil die EU-

Notfallverordnung dieses Ziel bereits verfolgt und bereits eine Ausbalancierung der gegenläufigen

Belange unter Berücksichtigung der derzeitigen Umstände vornimmt. Dass darüber hinaus noch

weitergehend „Abstriche“ vom den Unionsrichtlinien (insbesondere vom Naturschutz) zulässig sein

sollen, hat die Europäische Union nicht vorgesehen.

29  Vgl. EuGH Urt. v. 13.3.2007 – C-432/05, BeckRS 2007, 70188, beck-online, Grabitz/Hilf/Nettesheim/Classen, 75.
EL Januar 2022, AEUV Art. 197 Rn. 23 sowie Calliess/Ruffert/Ruffert, 6. Aufl. 2022, AEUV Art. 197 Rn. 14 und Fn
21 mit Hinweisen auf zahlreiche weitere Entscheidungen des EuGH zum Effektivitätsgebot; siehe auch Berkemann,
ZUR 2021, 280, beck-onlie: „Der Grundsatz der Effektivität des Unionsrechtes ist immerhin das zentrale Mittel, die
tatsächliche Kohärenz der EU als einheitlichen Rechtsraum integrativ zu sichern. Er ist für den EuGH zu einem
allgemeinen problem solver geworden. Das muss erkannt werden.“
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Verweisen lässt sich auch auf die Vorgaben in Art. 4 Abs. 3 UAbs. 3 EUV, wonach alle Mitglied-

staaten der Union alle Maßnahmen zu unterlassen haben, die die Verwirklichung der Ziele der

Union (z.B. der Schutz der Biodiversität) gefährden könnten.30 Das darin zum Ausdruck kommende
Gebot der Unionstreue gilt als legislatives Rücksichtnahmegebot selbst im Hinblick auf noch nicht

in Kraft getretene, aber geplante unionsrechtliche Rechtsetzungsprojekte.31 Dies gilt jedenfalls

dann, wenn in sachlicher und zeitlicher Hinsicht ein hinreichender Grad an Konkretisierung eines

entsprechenden Rechtsetzungsvorhabens auf EU-Ebene existiert, wie dies bei der Änderung der

„Erneuerbare-Energien-Richtlinie, RED II“ der Fall ist.32 Da die EU-Notfallverordnung an dieses Än-

derungsvorhaben knüpft und bereits in Kraft gesetzt ist, kommt es rechtlich auf die Frage der Vor-

wirkung letztlich nicht an.

IV.
Die Regelungen in § 49 UVPG

1. Formulierung der Regelungen in § 49 UVPG

Die Regelungen in § 49 UVPG sind wie folgt gefasst:

„Umweltverträglichkeitsprüfung bei Vorhaben mit Raumverträglichkeitsprüfung

In der Raumverträglichkeitsprüfung erfolgt die Prüfung der Umweltauswirkungen nur nach

Maßgabe des Raumordnungsgesetzes. Die Umweltverträglichkeitsprüfung im nachfolgenden

behördlichen Verfahren, das der Zulassungsentscheidung dient, umfasst eine vertiefte

30  Siehe Calliess/Ruffert/Kahl, 6. Aufl. 2022, EU-Vertrag (Lissabon) Art. 4 Rn. 103 und 164.

31  Siehe Bleckmann, in: Bieber/Ress (Hrsg.), Die Dynamik des Europäischen Gemeinschaftsrechts, 1987, S. 161 (204
ff.); ders., RIW 1981, 653 (655).

32  Siehe oben Fn. 19. Zur Vorwirkung von Richtlinien siehe Calliess/Ruffert/Kahl, 6. Aufl. 2022, EU-Vertrag (Lissabon)
Art. 4 Rn. 166 sowie Grabitz/Hilf/Nettesheim/Schill/Krenn, 78. EL Januar 2023, EUV Art. 4 Rn. 121 unter Verweis
auf EuGH verb. Rs. 6/69 und 11/69, Slg. 1969, 523 Rn. 14, 17 – Kommission/Frankreich; C-221/89, Slg. 1991, I-
3905 Rn. 14 – Factortame ua; C-124/95, Slg. 1997, I-81 Rn. 25 – Centro-Com; C-266/03, Slg. 2005, I-4805 Rn. 58
– Kommission/Luxemburg; C-433/03, Slg. 2005, I-6985 Rn. 64 – Kommission/Deutschland.
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Prüfung der in der Raumverträglichkeitsprüfung nur überschlägig geprüften Umweltauswir-

kungen.“ [Hervorh. d. d. Verf.]

2. Wesentlicher Regelungsgehalt

Kerngedanke dieser Gesetzesänderung ist, dass sich der Umfang der Umweltverträglichkeitsprü-

fung nach dem Raumordnungsgesetz (ROG) richtet und die Umweltauswirkungen durch die dafür

zuständige Behörde nur noch überschlägig zu prüfen sind. Es soll lediglich noch ein Screening

entsprechend der Kriterien einer allgemeinen Vorprüfung im Sinne des UVPG durchgeführt wer-

den.33 Eine Umweltverträglichkeitsprüfung nach den Maßgaben des UVPG findet demnach nicht

mehr statt.

Nach bisheriger Rechtslage34 war für Vorhaben, für die nach dem UVPG eine Umweltverträglich-

keitsprüfung erforderlich ist, im Raumordnungsverfahren durch die dafür zuständige Behörde eine

(raumbedeutsame) Umweltverträglichkeitsprüfung entsprechend dem jeweiligen Planungsstand

und mit Prüfung von Standortalternativen durchzuführen.35 Die raumordnerische Umweltverträg-

lichkeitsprüfung ist damit ein vorgelagertes Verfahren, sodass die Umweltverträglichkeitsprüfung

bislang abgestuft stattfindet: Die raumbedeutsamen Auswirkungen (überörtlich) werden in diesem

Verfahren geprüft; die zusätzlichen oder andere Umweltauswirkungen (kleinräumige Auswirkungen)

werden im nachfolgenden Zulassungsverfahren geprüft.36

33     Siehe Fn. 2, BT-Drucksache 20/4823, S. 26, 30 f. Bei der Raumverträglichkeitsprüfung soll die zuständige Behörde
in einem besonderen Verfahren die Raumverträglichkeit raumbedeutsamer Planungen und Maßnahmen prüfen
(§ 15 Abs. 1 Satz 1 ROG) Maßgebliche Intention der Neufassung von § 49 UVPG (und damit einhergehend von § 15
ROG) ist die Vermeidung von Doppelprüfungen. Siehe Fn. 2, BT-Drucksache 20/4823, S. 26, 30 f.

34  Die bisherige Regelung gilt noch bis zum 27. September 2023; siehe oben II.

35  Vgl. NordÖR 2016, 154, beck-online: „Im Raumordnungsverfahren erfolgt eine Überprüfung und Bewertung des
Vorhabens im Hinblick auf die in § 2 Abs. 1 UVPG angeführten Umweltfaktoren unter überörtlich-raumbedeutsamen
Gesichtspunkten und aus einem überfachlichen Blickwinkel. […] insbesondere werden die Übereinstimmung mit den
Erfordernissen der Raumordnung und die Abstimmung mit anderen raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen
geprüft. Das Verfahren dient der Beurteilung eines Vorhabens dahin, ob es unter Gesichtspunkten der Raumordnung
mit anderen Planungen und Maßnahmen abgestimmt ist und ob es mit den Erfordernissen der Raumordnung über-
einstimmt.“

36  Peters/Balla/Hesselbarth, Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung, 4. Auflage, 2019, § 49 Rn. 1 f.
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Das ändert sich durch die Gesetzesnovelle: Die nach der Gesetzesänderung noch verbleibende

Raumverträglichkeitsprüfung sei, so die Gesetzesbegründung, keine Zulassungsentscheidung im

Sinne der UVP-Richtlinie. Es handele sich nicht um einen vorbereitenden Schritt im Rahmen der

Zulassungsentscheidung, sondern lediglich um eine gutachterliche Äußerung der zuständigen

Raumordnungsbehörde. Das Ergebnis sei daher lediglich im Rahmen von behördlichen Ermes-

sensentscheidungen oder als Abwägungsmaterial bei Planungsentscheidungen zu berücksichtigen.

Gewissermaßen als Korrektiv umfasse die Umweltverträglichkeitsprüfung in einem nachfolgenden

Zulassungsverfahren, soweit erforderlich, auch eine vertiefte Prüfung der Umweltauswirkungen.37

3. Grundsatz der Frühzeitigkeit der Umweltverträglichkeitsprüfung

Da die raumordnerische Umweltverträglichkeitsprüfung nicht mehr, wie bisher, frühzeitig von der

dafür zuständigen Behörde durchgeführt wird, stellt sich die Frage, ob dies mit dem Grundsatz der

Frühzeitigkeit der Umweltverträglichkeitsprüfung zu vereinbaren ist.

3.1 Gesetzgeberisches Vergessen

Die bisherige Regelung in § 49 UVPG hat seinen Grund darin, dass die unionsrechtliche Notwen-

digkeit gesehen wurde, dem Frühzeitigkeitsgebot Rechnung zu tragen. Dies wurde im Rahmen der

Gesetzesbegründung bezüglich der bisherigen Regelung wie folgt begründet (damals war dies noch

in § 6a ROG geregelt):38

„Absatz 1 Satz 2 soll die Umweltverträglichkeitsprüfung als Element in das Raumordnungs-

verfahren einfügen. Damit sollen die Folgerungen aus der Notwendigkeit, die EG-Richtlinie

über die Umweltverträglichkeitsprüfung bei bestimmten Vorhaben (85/337/EWG) in das Recht

der Bundesrepublik Deutschland umzusetzen, für den Bereich der Raumordnung gezogen

werden. Dies entspricht dem in der EG-Richtlinie (vgl. Artikel 2 Abs. 1 und 2 der Richtlinie)

angelegten Grundsatz der Frühzeitigkeit der Umweltverträglichkeitsprüfung. Im Raumord-

nungsverfahren ist u. a. die Vereinbarkeit eines Vorhabens mit den raumbedeutsamen

37     Siehe Fn. 2, BT-Drucksache 20/4823, S. 31.

38     BT-Drs. 11/3916 vom 25.1.1989: Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Raumordnungsgesetzes, Begründung
S. 13. https://dserver.bundestag.de/btd/11/039/1103916.pdf (
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Belangen des Umweltschutzes zu prüfen. Als einem zwischenbehördlichen Verfahren kommt

dem Ergebnis des Raumordnungsverfahrens zwar nicht die Wirkung einer bindenden Ent-

scheidung zu (vgl. auch die Begründung zu § 6 a Abs. 6). Auf die Durchführung einer auf die

Besonderheiten des Raumordnungsverfahrens abgestellten stufenspezifischen Umweltver-

träglichkeitsprüfung kann aber nicht verzichtet werden, weil das Ergebnis des Raumordnungs-

verfahrens faktisch die Entscheidungen in nachfolgenden Verfahren der Vorhabenzulassung

vorbestimmen kann. Das Raumordnungsverfahren soll gerade frühzeitig auch im Interesse

eines Vorhabenträgers die grundsätzliche Eignung von Standorten abklären, wobei Umwelt-

belange besonders wichtig sind. Für eine wirksame Umweltverträglichkeitsprüfung insgesamt

ist es erforderlich, dass bereits auf der Ebene des Raumordnungsverfahrens die Prüfung von

Umweltbelangen gemäß den stufenspezifischen Anforderungen der EG-Richtlinie erfolgt;

denn die für die Vorhabenzulassung zuständige Behörde kann, auch ohne hierzu rechtlich

verpflichtet zu sein, das Ergebnis des Raumordnungsverfahrens übernehmen.“ [Hervorh. d.

d. Verf.]

Der Gesetzgeber hat hier auf die UVP-Richtlinie abgestellt (Richtlinie 85/337/EG, heute: Richtlinie

2011/92/EU).39 Da diese seither für die Beurteilung des Zeitpunkts der Umweltverträglichkeitsprü-

fung keine Änderung erfahren hat, liegt nahe, dass es unionsrechtlich nach wie vor erforderlich ist,

bereits im Rahmen des Raumordnungsverfahrens bzw. der Raumverträglichkeitsprüfung die Prü-

fung von Umweltbelangen gemäß der stufenspezifischen Anforderungen der UVP-Richtlinie durch-

zuführen. Es ist bemerkenswert, dass die Gesetzesbegründung zu § 49 UVPG nicht einmal ver-

sucht zu begründen, weshalb die damals angenommene unionsrechtliche Erforderlichkeit nun nicht

mehr bestehen soll; auch die Abweichung von den damaligen Erwägungen wird nicht erwähnt.40

3.2 Der Grundsatz der Frühzeitigkeit in der UVP-Richtlinie

Eine ausdrückliche Regelung des Grundsatzes der Frühzeitigkeit der Umweltverträglichkeitsprü-

fung enthält die UVP-Richtlinie zwar nicht. Durch die Rechtsprechung insbesondere des EuGH ist

39  Siehe https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:02011L0092-20140515&from=DE (abge-
rufen am 21. April 2023).

40  Siehe Fn. 2, BT-Drucksache 20/4823, S. 26 f. und 31.
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im Laufe der Zeit allerdings herausgearbeitet worden, was die Mitgliedstaaten bei der Richtli-

nienumsetzung beachten müssen, um sich nicht dem Vorwurf auszusetzen, das Unionsrecht unter-

laufen zu wollen. Grundlegende Bedeutung hat hier die Entscheidung des EuGH vom 7. Januar

2004 – C-201/02 –, BeckRS 2004, 74924 Rn. 49, beck-online, erlangt:

„Da im Rahmen eines mehrstufigen Genehmigungsverfahrens die bloße Feststellung, dass

eine „Genehmigung“ im Sinne der Richtlinie 85/337 vorliegt, dem vorlegenden Gericht keine

vollständige Antwort in Bezug auf die Verpflichtung der Mitgliedstaaten, eine Umweltverträg-

lichkeitsprüfung hinsichtlich des in Rede stehenden Projekts durchzuführen, geben kann,

muss die Frage untersucht werden, zu welchem Zeitpunkt eine solche Prüfung durchzuführen

ist.

Nach Artikel 2 Absatz 1 der Richtlinie 85/337 muss die Umweltverträglichkeitsprüfung vor der

Erteilung der Genehmigung durchgeführt werden.

Nach ihrer ersten Begründungserwägung bezweckt die Richtlinie 85/337, dass die zuständige

Behörde die Auswirkungen des in Rede stehenden Projekts auf die Umwelt so früh wie mög-

lich berücksichtigt.

Sieht also das nationale Recht ein mehrstufiges Genehmigungsverfahren vor, in dem zu-

nächst eine Grundsatzentscheidung ergeht und sodann eine Durchführungsentscheidung ge-

troffen wird, die nicht über die in der Grundsatzentscheidung festgelegten Vorgaben hinaus-

gehen darf, sind die Auswirkungen, die das Projekt möglicherweise auf die Umwelt hat, im

Verfahren zum Erlass der Grundsatzentscheidung zu ermitteln und zu prüfen. Nur dann, wenn

diese Auswirkungen erst im Verfahren zum Erlass der Durchführungsentscheidung ermittelt

werden können, ist die Prüfung in diesem Verfahren durchzuführen.“ [Hervorh. d. d. Verf.]

Dass die raumordnerischen Auswirkungen bereits zum Zeitpunkt der Raumverträglichkeitsprüfung

ermittelt werden können, steht außer Frage und wird auch vom Gesetzgeber (durch die Anordnung

der Raumverträglichkeitsprüfung nach § 15 ROG) anerkannt. Auch ist allgemein anerkannt, welche

Bedeutung die Frühzeitigkeit hat:
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„Dabei soll die UVP möglichst frühzeitig zum Einsatz kommen, denn nur wenn sie angewendet

wird, bevor im Entscheidungsprozeß rechtliche oder faktische Bindungen eingetreten sind,

kann sie überhaupt ein wirkungsvolles Instrument sein, das nicht nur hilft, die Umweltauswir-

kungen eines Vorhabens rechtzeitig zu erkennen, sondern auch, ihnen durch Alternativpla-

nungen oder Gegenmaßnahmen entgegenzuwirken.

[…]

Ohne frühzeitige Einflußnahme der Behörde auf Untersuchungsprogramm und Methoden ist

die Gefahr beschönigender Stellungnahmen und einer Verharmlosung der zu erwartenden

Umweltauswirkungen sehr groß.“ [Hervorh. d. d. Verf.]

„Verbesserten Umweltschutz will die UVP-Richtlinie, die z.Zt. erneut novelliert worden ist, zum

einen durch frühzeitigen, am Vorsorgeprinzip orientierten Einsatz erreichen. Beides – also

Frühzeitigkeit und Vorsorge – hängt eng miteinander zusammen, weil die möglichste Vermei-

dung des Entstehens von Umweltbelastungen als Postulat des Vorsorgeprinzips durchweg

frühzeitiges Handeln, vorliegend im Wege der Prüfung von Vorhaben auf Umweltauswirkun-

gen, verlangt.

[…]

Es stellt fast schon einen Allgemeinplatz dar, dass frühzeitiger Umweltschutz der Beste ist –

eben deshalb, weil er in der Lage ist, das Entstehen von Gefahren für die Umwelt von vorne-

herein zu verhindern. Wie umrissen, verfolgt die UVP-Richtlinie pointiert dieses Ziel“ [Erbguth,

ZUR 2014, 515, beck-online; Hervorh. d. d. Verf.]

Als Grundsatzentscheidung in einem mehrstufigen Genehmigungsverfahren, wie vom EuGH ge-

nannt, will der Gesetzgeber die Entscheidung über die Raumverträglichkeit nicht verstanden wis-

sen. Denn er ersetzt in § 15 ROG nicht nur den Begriff „Raumordnungsverfahren“ durch den Begriff

„Raumverträglichkeitsprüfung“, was wohl die Annahme eines mehrstufigen Verfahrens (im Sinne

der EuGH-Rechtsprechung) hindern soll. Er sieht dem Wortlaut nach auch lediglich eine Stellung-

nahme der die Raumverträglichkeitsprüfung durchführenden Behörde vor (§ 15 Abs. 1 S. 4 ROG),
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die von der Genehmigungsbehörde lediglich zu berücksichtigen ist (§ 23a ROG). Der Gesetzgeber

versucht damit offensichtlich zu dokumentieren, dass diese Stellungnahme eine nur geringe Steu-

erungskraft für die Genehmigungsentscheidung hat. Denn nur dann ist es unter Umständen mög-

lich, dass ein einem Mitgliedstaat vorgegebener Prüfungsschritt (noch) keine Umweltverträglich-

keitsprüfung im Sinne der UVP-Richtlinie erfordert. Mit den neuen Regelungen in § 49 UmwRG und

§ 15 ROG ist dies dem Gesetzgeber aber nicht gelungen. Vielmehr spricht Überwiegendes dafür,

dass damit ein praktisch bedeutsamer Prüfungsschritt der Anwendung der UVP-Richtlinie zu Un-

recht entzogen wird.

Die Gesetzesbegründung zeigt, dass der Gesetzgeber dieser Stellungnahme eine deutlich höhere

Steuerungskraft zuspricht, als dies der Wortlaut der Norm nahelegen soll:

„Satz 4 soll regeln, dass die Stellungnahme der Raumordnungsbehörde, die das Ergebnis der

Raumverträglichkeitsprüfung enthält, die Rechtsqualität eines Gutachtens hat. Damit wird die

Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts zur Rechtsnatur des Raumordnungsverfah-

rens (vgl. dazu etwa BVerwG, Urteil vom 16. März 2006 – 4 A 1075/04, BVerwGE 125, 116)

aufgegriffen. Das Ergebnis der Raumverträglichkeitsprüfung ist damit – wie jede andere Stel-

lungnahme von Privaten oder anderen öffentlichen Stellen – von der Zulassungsbehörde le-

diglich im Rahmen von behördlichen Ermessensentscheidungen oder als Abwägungsmaterial

bei Entscheidungen mit planerischem Einschlag zu berücksichtigen und kann überwunden

werden. Damit korrespondiert Absatz 5 Satz 4 in seiner neuen Fassung.“ 41 42  [Hervorh. d. d.

Verf.]

Mit diesen Ausführungen wird deutlich, was der Gesetzgeber mit der Zuschreibung „Rechtsqualität

eines Gutachtens“ und mit der Bezugnahme auf die bundesverwaltungsgerichtliche Rechtspre-

chung zum bisherigen Raumordnungsverfahren43 erreichen möchte: An der Steuerungskraft der

41  Siehe Fn. 2, BT-Drucksache 20/4823, S. 27.

42  § 15 Abs. 5 S. 4 ROG: „Die Zulassungsbehörde bezieht die gutachterliche Stellungnahme der zuständigen
Raumordnungsbehörde auf der Grundlage des § 4 Absatz 1 Satz 1 in Verbindung mit § 3 Absatz 1 Num-
mer 4 nach Maßgabe des Fachrechts in ihre Entscheidung ein.“

43  Vgl. auch Spannowsky/Runkel/Goppel/Goppel, 2. Aufl. 2018, ROG § 15 Rn. 87 mit Verweis auf BVerwG NVwZ –
RR 1996, 67 (67); BVerwG, Beschl. v. 30.8.1995 – 4 B 86/95; BVerwG B.v. 4.6.2008, BauR 2008, 1415; ebenso VG
Lüneburg, Beschl. v. 7.7.2009 – 2 B 16/09; Wagner NVwZ 1992, 232 (233).
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Äußerung der Raumordnungsbehörde soll sich im Vergleich zur bisherigen Handhabung nichts än-

dern. Sie soll die gleiche Bedeutung haben, die ihr in Rechtsprechung und Literatur auf Basis der

bisherigen Rechtslage zugesprochen wird44 – obgleich die Prüfung nur noch überschlägig stattfin-
den soll. Es ist eine Augenwischerei, wenn der Gesetzgeber sich der großen praktischen Wirkung,

die eine Äußerung der Raumordnungsbehörde in Raumordnungssachen zukommt, bewusst ist und

dies auch durch eine dementsprechende Gesetzesbegründung zum Ausdruck bringt, dann aber im

Normtext Begriffe verwendet, die Bedeutung herunterspielen, um das Erfordernis der Durchführung

einer raumordnerischen Umweltverträglichkeitsprüfung zu umgehen.

3.3 Der Grundsatz der Frühzeitigkeit als Teil des Vorsorge- und Vorbeugeprinzips

Für die Europäische Union sieht die im Primärrecht verankerte Staatszielbestimmung des Art. 191

Abs. 2 AEUV vor, dass die Umweltpolitik der Union unter anderem auf den Grundsätzen der Vor-

sorge und Vorbeugung beruht:45

„Wenn das Vorliegen und der Umfang von Gefahren für die menschliche Gesundheit ungewiß

ist, können die Organe Schutzmaßnahmen treffen, ohne abwarten zu müssen, daß das Vor-

liegen und die Größe dieser Gefahren klar dargelegt sind. Das bestätigt Art. 130 r Absatz 1

EG-Vertrag [heute Art. 191 AEUV, Anm. des Verf.)], wonach der Schutz der Gesundheit zu

den umweltpolitischen Zielen der Gemeinschaft [heute Union, Anm. des Verf.] gehört. Nach

Art. 130 r Absatz 1 zielt die Umweltpolitik der Gemeinschaft auf ein hohes Schutzniveau ab;

sie beruht auf den Grundsätzen der Vorsorge und Vorbeugung […]“46 [Hervorh. d. d. Verf.]

Es ist in der Rechtsprechung des EuGH immer wieder hervorgehoben worden, dass insbesondere

Richtlinien (auch) eine Umsetzung des Vorsorge- und Vorbeugungsprinzips darstellen. Dies gilt

44  Siehe Fn. 43.

45  Siehe etwa Calliess/Ruffert/Calliess, 6. Aufl. 2022, AEUV Art. 191 Rn. 28.

46  Siehe Calliess/Ruffert/Calliess, 6. Aufl. 2022, AEUV Art. 191 Rn. 29 unter Verweis auf EuGH, Rs. C-157/96, Slg.
1998, I-2211, Rn. 62 ff. (National Farmers’ Union); Rs. C-180/96, Slg. 1998, I-2265, Rn. 98 ff. (Vereinigtes König-
reich/Kommission).



CL • Caemmerer Lenz 30

beispielsweise für die UVP-Richtlinie oder die IVU-Richtlinie;47 vgl. auch Grabitz/Hilf/Nettes-

heim/Nettesheim, 78. EL Januar 2023, AEUV Art. 191 Rn. 97:

„Ausdruck des Vorsorgeprinzips ist die RL 85/337/EWG v. 27. 6. 1985 über die Umweltver-

träglichkeitsprüfung bei bestimmten öffentlichen und privaten Projekten, welche ermöglichen

soll, bei allen technischen Planungs- und Entscheidungsprozessen die Auswirkungen auf die

Umwelt so früh wie möglich abschätzen zu können.“ [Hervorh. d. d. Verf.]

Bei diesem, speziell durch diese Grundsätze geprägten Sekundärrecht, das verfahrensrechtliche

Pflichten in Bezug auf Umweltauswirkungen aufstellt, ist eine strenge Auslegung des Vorsorge- und

Vorbeugeprinzips geboten. Denn der Sinn und Zweck der UVP-Richtlinie erfordert nicht nur eine

Prüfung der Umweltverträglichkeit im Zulassungsverfahren, sondern auch bereits bei der vorgela-

gerten Prüfung der Raumverträglichkeit. Sie dient dazu, frühzeitig Konflikte zu erkennen, sie bereits

auf dieser Planungsstufe zu berücksichtigen und soweit möglich in Einklang mit anderen öffentli-

chen Belangen zu bringen, und zwar zu einem Zeitpunkt, zu dem noch keine Festlegung erfolgt ist.

Zu bedenken ist auch, dass zum Zeitpunkt der Raumverträglichkeitsprüfung nach § 15 RVO eine

im Vergleich zum Zulassungsverfahren offenere Situation besteht, weshalb es hier leichter möglich

ist, Kenntnisse einer Umweltverträglichkeitsprüfung (auch zwecks Planungssicherheit des projek-

tierten Unternehmens) einfließen zu lassen.

3.4 Praktische Wirksamkeit des Unionsrechts, Kooperationsprinzip, legislatives Rück-
sichtnahmegebot

Findet hier nur eine überschlägige Prüfung statt, wird das provoziert, was die UVP-Richtlinie in Ver-

bindung mit dem Vorsorge- und Vorbeugeprinzip verhindern möchte: Die Gefahr, dass einer als

Gutachten zu behandelnden Stellungnahme im Zulassungsverfahren praktisch eine Steuerungs-

kraft zukommt, die ihr angesichts der nur überschlägigen Prüfung nicht zukommen kann. Wenn der

Gesetzgeber einer solchen Stellungnahme die „Rechtsqualität eines Gutachtens“ zubilligt, obwohl

bei der Prüfung und Erstellung nur eine überschlägige Prüfung bzw. ein Screening zugelassen

47     Siehe Landmann/Rohmer UmweltR/Epiney, 99. EL September 2022, AEUV Art. 191 Rn. 31-32; Grabitz/Hilf/Nettes-
heim/Nettesheim, 77. EL September 2022, AEUV Art. 191 Rn. 97.
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wird,48 dann wird die Verwirklichung des Unionsrechts der frühzeitigen Umweltverträglichkeitsprü-

fung praktisch unmöglich gemacht, zumindest aber übermäßig erschwert und ist somit nicht mit

Unionsrecht vereinbar.49

V.
Zusammenfassung

1. Die neuen Regelungen in § 6 WindBG sehen im Genehmigungsverfahren einen Entfall der

Umweltverträglichkeitsprüfung und der artenschutzrechtlichen Prüfung nach § 44 Abs. 1

BNatSchG vor, soweit die Errichtung und der Betrieb einer Windenergieanlage in einem Wind-

energiegebiet beantragt ist, bei Ausweisung des Windenergiegebiets eine Umweltprüfung

nach § 8 ROG oder nach § 2 Abs. 4 BauGB durchgeführt wurde und das Windenergiegebiet

nicht in einem Natura-2000-Gebiet, Naturschutzgebiet oder einem Nationalpark liegt. Mit

Art. 6 EU-Notfallverordnung lassen sich diese Regelungen nicht vereinbaren, da sie wesent-

lich geringere Anforderungen an das Vorliegen eines Windenergiegebietes stellen als das

Recht der Europäischen Union („Go to“-/Beschleunigungsgebiete). Während das Unionsrecht

Abweichungen vom Naturschutzrecht nur in Gebieten zulässt, die für Windenergie besonders

geeignet sind und bei denen keine erheblichen Umweltauswirkungen zu erwarten sind, lässt

das deutsche Recht diese Abweichungen auch in Gebieten zu, in denen solche Auswirkungen

zu erwarten sind.

2. Auch mit der Regelung, wonach die artenschutzrechtlichen Prüfung nach § 44 Abs. 1

BNatSchG entfallen soll, bleibt der Bundesgesetzgeber hinter den unionsrechtlichen Anforde-

rungen zurück. Das Unionsrecht geht hier differenzierter vor als der Bundesgesetzgeber, in-

dem lediglich einige Aspekte der artenschutzrechtlichen Prüfung in Windenergiegebieten und

dies auch nur unter weiteren Voraussetzungen temporär für entbehrlich erklärt werden.

48  Wie bei einer Vorprüfung im Sinne von § 7 UVPG, wo lediglich eine kursorische Einschätzung darüber stattfinden
soll, ob ein Vorhaben zu nachteiligen Umweltauswirkungen führen kann.

49  Zum Verbot, Unionsrecht praktisch siehe oben 4.4.
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3. Die unter Umständen in Betracht kommende Möglichkeit, sich von artenschutzrechtlichen

Vorschriften durch Zahlungen, die einem Artenhilfsprogramm zufließen sollen, frei zu kaufen,

ist ebenfalls im Unionsrecht weniger weit gehend geregelt als dies in § 6 WindBG vorgesehen

ist.

4. Unionsrechtliche Bedenken begegnen auch die Regelungen in § 49 UVPG, wonach Umwelt-

auswirkungen im Rahmen einer Raumverträglichkeitsprüfung nur noch überschlägig geprüft

werden sollen. Dass dann später im immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren

eine gründliche Umweltverträglichkeitsprüfung stattfinden soll, kann diesen Mangel nicht kom-

pensieren. Der Grundsatz der Frühzeitigkeit als Teil des Vorsorge- und Vorbeugeprinzips in

der UVP-Richtlinie und auch im Primärrecht der Europäischen Union verträgt sich damit nicht,

wie der Bundesgesetzgeber selbst in einer früheren Gesetzesbegründung festgestellt hat.

5. Mit dem „Gesetz zur Änderung des Raumordnungsgesetzes und anderer Vorschriften

(ROGÄndG)“ vom 22. März 2023 setzt der Deutsche Bundestag die Reihe „Unionsrechtswid-

riger Abbau des Naturschutzes, ohne den Ausbau der erneuerbaren Energien zu erreichen“

nahtlos fort. Die Änderungen weisen, wie auch schon vorhergehende Gesetzesänderungen

mit der gleichen Stoßrichtung, systematische Verstöße gegen das Recht der Europäischen

Union auf (Nummern 1 bis 4 der Zusammenfassung) und konterkarieren daher auch das Ziel,

Rechtssicherheit für den Ausbau erneuerbarer Energien zu schaffen. Der von Bundesumwelt-

ministerin Lemke geäußerte Befund, dass mit diesen Änderungen die doppelte ökologische

Krise, die Klimakrise und die Krise des Biodiversitätsschwundes, bekämpft werden, hält einer

Überprüfung genauso wenig stand wie die Annahme, damit effiziente und rechtssichere Pla-

nungsverfahren zu ermöglichen.




